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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
 

zu:  

Gesetzentwurf der Landesregierung - Gesetz über die Feststellung des Haushaltspla-
nes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 - HG 
2022) - Drucksache 7/4212 vom 15.09.2021 

und 

Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

   

- 2. Lesung - 

Berichterstatterin: Abgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel (AfD) 

Beschlussempfehlung: 

Der Landtag möge den Entwurf des Einzelplanes 05 in der Fassung der Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen zur 2. Lesung annehmen. 
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Bericht: 

A. Allgemeines 

Der Landtag hatte den Gesetzentwurf der Landesregierung - Gesetz über die Feststellung 
des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsge-
setz 2022 - HG  2022) - (Drucksache 7/4212) in seiner 51. Sitzung am 29. September 2021 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Haushalt und Finanzen und zur Mitbe-
ratung an alle Fachausschüsse überwiesen. 

B. Beratung des Fachausschusses 

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport befasste sich in seiner 22. Sitzung am 1. Ok-
tober 2021 und abschließend in seiner 23. Sitzung am 4. November 2021 mit dem Entwurf 
des Einzelplanes 05 und empfahl dessen Annahme in der Fassung seiner Beschlüsse. 

C. Abschließende Beratung im Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen behandelte den Entwurf des Einzelplanes 05 in 
seiner 39. Sitzung am 22. November 2021 und abschließend in seiner 40. Sitzung am 
24. November 2021. An der Beratung nahmen die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, 
die Ministerin der Finanzen und für Europa sowie der Präsident des Landesrechnungshofes 
teil. 
 
Zur Beratung bzw. Entscheidung lagen dem Ausschuss folgende Unterlagen vor: 
 
- die Stellungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport, 
- 4 Änderungsanträge der Ausschussmitglieder aus der SPD-Fraktion, der CDU-Frak-

tion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (die im Ausschuss für Bildung, Ju-
gend und Sport nicht behandelt worden sind), 

- 21 Änderungsanträge der Ausschussmitglieder aus der AfD-Fraktion, 
- 8 Änderungsanträge des Ausschussmitglieds der Fraktion DIE LINKE, 
- 5 Änderungsanträge des Ausschussmitglieds der BVB / FREIE WÄHLER Fraktion. 
 
 
Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport führte zu den Eckpunkten des Einzelplanes 05 
aus. Sie hob den durch die gestiegenen Schülerzahlen zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften 
und Maßnahmen zu Gewinnung von Lehrkräften hervor. Hinsichtlich der Erfüllung der Kon-
solidierungsmaßnahmen verwies sie unter anderem auf die ausgebrachte Globale Minder-
ausgabe i. H. v. rund 11 Millionen Euro und eine einmalige Kürzung im Personalbudget 
i. H. v. rund 15 Millionen Euro. 
 
Die Ausschussmitglieder hatten Gelegenheit für Rückfragen. Anschließend stellten die Ver-
treter der Fraktionen deren Änderungsanträge im Allgemeinen vor, mit Verweis auf die aus-
führliche inhaltliche Beratung im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport und die vorlie-
genden Antragsbegründungen. 
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Die von den Ausschussmitgliedern der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge sa-
hen Kürzungen unter anderem durch die geforderte Streichung der Mittel der Kinder- und 
Jugendbeauftragen des Landes und beim „Refugee Teachers Program“ vor. Mittelauf-
wüchse wurden vor allem für ein beitragsfreies vorletztes Kitajahr sowie für Maßnahmen für 
den Abbau von Lernrückständen bei Schülern beantragt. 
 
Die erforderlichen Mittel für die Beitragsfreiheit für das vorletzte Kitajahr wurden, neben wei-
teren Mittelaufwüchsen, ebenfalls von dem Ausschussmitglied der Fraktion die LINKE be-
antragt. Außerdem wurde beantragt, die für die Fortsetzung des Projekts der Schulgesund-
heitsfachkräfte notwendigen Mittel im Einzelplan 05 auszuweisen (im Entwurf des Einzel-
planes 07 sind keine Mittel mehr vorgesehen). 
 
Auch das Ausschussmitglied der BVB / FREIE WÄHLER Fraktion beantragte die Beitrags-
freiheit für das vorletztes Kitajahr. Mit Blick auf weitere Änderungsanträge für zusätzliche 
Mittel wurde der beantragte Aufwuchs für die Zuschüsse zur Schulsozialarbeit hervorgeho-
ben. 
 
Die Änderungsanträge von Ausschussmitgliedern aus den Oppositionsfraktionen fanden 
keine Mehrheit. 
 
Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktion, die lediglich auf Änderungen im Vorwort und 
auf eine Erläuterung abzielten, wurden angenommen, davon drei einstimmig. 
 
Mit seinen Voten zu den einzelnen Änderungsanträgen bestätigte der Ausschuss für Haus-
halt und Finanzen die Abstimmungen des mitberatenden Ausschusses, ergänzt um die An-
nahme der Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen, die dem mitberatenden Ausschuss 
noch nicht vorgelegen hatten. 
 
In der Schlussabstimmung beschloss der Ausschuss für Haushalt und Finanzen mit sechs 
Ja-Stimmen und fünf Gegenstimmen, dem Landtag den Entwurf des Einzelplanes 05 in der 
Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zur Annahme in 
2. Lesung zu empfehlen. 
 
Die Einzelheiten des Beratungsergebnisses (Veränderungsnachweis) sind aus der beige-
fügten Anlage 1 zu ersehen. Eine Übersicht aller vorliegenden Änderungsanträge, ein-
schließlich der einzelnen Abstimmungsergebnisse, kann Anlage 2 entnommen werden. 
 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Gesamtübersicht 
Anlage 2: Übersicht Änderungsanträge 
Anlage 3: Angenommene Änderungsanträge 
Anlage 4: Abgelehnte Änderungsanträge 
Anlage 5: Stellungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 
  (ohne Anlagen) 



Anlage 1 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
 

des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
 
 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes 
des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 

(Haushaltsgesetz 2022 - HG 2022), 
Drucksache 7/4212 

 
 

Gesamtübersicht 
 
 

Einzelplan 05  
 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
 
 

Beträge in Euro 

 Ansatz 
HG-E 2022 

 

Beschlüsse 
des Ausschusses für 

Haushalt und Finanzen 
+/- 

Neuer Ansatz 
HG-E 2022 

 

Gesamteinnahmen 102.350.200 -- 102.350.200 

Gesamtausgaben 2.577.131.400 -- 2.577.131.400 

Verpflichtungs-
ermächtigungen 

106.907.500 -- 106.907.500 

Stellen 20.457 --  20.457 

 



Kapitel/ 
Titel/ 

(Seite) 

Zweckbestimmung 
 
 

Ansatz 

HG-E 2022 

 

Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt 

und Finanzen 

+/- 

Neuer Ansatz 

HG-E 2022 

     

(S. 4) Vorwort (Änderung)    

 …    

(S. 7) 9. Schule - Kapitel 05 300 bis Kapitel 05 332    

 …    

(S. 9) [Zahlen zu HH-Plan 2020/Schuljahr 2020/2021 und HH-Plan 2021/Schuljahr 2021/2022 unverändert] 

 

 

Kapitel Ist lt. 
Statistik²) 

Schuljahr 
2019/2020 

HH-Plan 
2022 

Schuljahr 
2022/2023 

2. 

Planstellen und Stellen für Lehrkräfte 

 

05 300 Vermeidung Unterrichtsausfall (422 12) 

  

 

 

102 

05 321 Grundschulen 7.213 7.109 

05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe 1.573 1.619 

05 326 Oberschulen 3.586 3.640 

05 327 Gymnasien 3.262 3.262 

05 329 Zweiter Bildungsweg 68 99 
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Kapitel/ 
Titel/ 

(Seite) 

Zweckbestimmung 
 
 

Ansatz 

HG-E 2022 

 

Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt 

und Finanzen 

+/- 

Neuer Ansatz 

HG-E 2022 

05 330 Förderschulen 1.637 1.436 

05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen1) 1.844 1.735 

   

Summe Planstellen/Stellen für Lehrkräfte:   

gem. SLR 14,4 : 1  18.622 

„Gemeinsames Lernen“ (ohne 05 300/428 10)  380 

…   

3. Planstellen und Stellen für Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal 
außerhalb der Schüler-Lehrer-Relation (05 300) [unverändert] 

   

Summe Planstellen/Stellen für Lehrkräfte und 
sonstiges pädagogisches Personal (2. und 3.) 

19.183 19.728 

 

1) einschl. berufliche Gymnasien an Oberstufenzentren 

²) Das Ist berücksichtigt auch genutzte Beschäftigungspositionen 

 

     

(S. 10) In der nachstehenden Übersicht wird für alle Schulkapitel (05 300 bis 05 332) der VZE-Verbrauch für 
Abminderungstatbestände im Schuljahr 2020/2021 dargestellt: 

 

 VZE 

1. Altersgründe 202 

2. Schwerbehinderung 85 
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Kapitel/ 
Titel/ 

(Seite) 

Zweckbestimmung 
 
 

Ansatz 

HG-E 2022 

 

Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt 

und Finanzen 

+/- 

Neuer Ansatz 

HG-E 2022 

3. Mitarbeit in Beschäftigtenvertretungen 77 

4. Schulleitungsaufgaben (inkl. Stufenkoordination) 682 

5. Wahrnehmung besonderer Aufgaben an der Schule und zum Ausgleich besonderer 
unterrichtlicher Belastungen 

539 

6. Mitarbeit in Unterstützungs- und Beratungssystemen (Beratungs- und Unterstützungssystem 
BUSS, Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen, Tätigkeit in der Qualifizierung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) 

180 

7. Hinzuziehungen gemäß § 132 Abs. 3 BbgSchulG zum MBJS, dem LISUM (inkl. Schulvisitation) 
und den staatlichen Schulämtern, Wettbewerbe 

93 

8. Mitwirkung in der 2. Phase der Lehrerausbildung und im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst 150 

9. Unterstützung bildungspolitischer Projekte i.d.R. bei Organisationen außerhalb der 
Landesverwaltung (u.a. Gedenkstättenpädagogik, Umweltbildung, Gesundheitsförderung, RAA, 
Kooperation Schule - Jugendhilfe, Netzwerk Schule - Wirtschaft) 

31 

10. Wahrnehmung sonstiger besonderer Aufgaben an einzelnen Schulen, Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 

259 

 Summe 2.298 
 

     

(S. 11) Ausgaben - Schwerpunkte    

     

 Kapitel/Titel Zweckbestimmung  

[bis 05 300/632 10 unverändert] 

… 

05 300/632 59 Erprobungsbetrieb und Weiterentwicklung Schulcloud im Länderverbund 

- 
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Kapitel/ 
Titel/ 

(Seite) 

Zweckbestimmung 
 
 

Ansatz 

HG-E 2022 

 

Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt 

und Finanzen 

+/- 

Neuer Ansatz 

HG-E 2022 

05 300/633 50 Zuweisungen an die Schulträger für einen Schulsozialfonds 

05 300/685 10 Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts 

05 300/685 20 Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts 

05 300/TGr 61 Personalgewinnung und -entwicklung Lehrkräfte 

05 300/TGr 80 Bildungsplanung/-forschung 

05 300/TGr 85 Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG) 

05 300/TGr 88 DigitalPakt Schule 2019 - 2024 

[05 300 bis 05 810 unverändert] 

 

Im Gesamtbetrag der Ausgaben des Einzelplan 05 sind Ausgaben enthalten für 

- Investitionszuschüsse im Rahmen der Sanierung von Sportstätten, 

- Investitionszuschüsse an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe. 

     

     

05 010 

(S. 16) 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport    

     

(S. 17) TGr. 60 Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg 
(ZABB) 
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Kapitel/ 
Titel/ 

(Seite) 

Zweckbestimmung 
 
 

Ansatz 

HG-E 2022 

 

Beschlüsse des 
Ausschusses für Haushalt 

und Finanzen 

+/- 

Neuer Ansatz 

HG-E 2022 

     

232 60 
(S. 17) 

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das 
Land Berlin 

175.000 -- 175.000 

     

 Erläuterungen (Änderung): 

Gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Staatsvertrages über die Errichtung der Zentralen Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg 
(ZABB) tragen die beiden Länder die durch die Errichtung, Unterhaltung und Tätigkeit der ZABB entstehenden 
Kosten gemeinsam nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. Auf Basis der aktuellen Einwohnerzahlen der 
Statistischen Landesämter (Stand Dezember 2020 = 59 v.H. Berlin: 41 v.H. Brandenburg) werden die Kosten vom 
Land Berlin erstattet.  

Für die Berechnung der Gesamtkosten der Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg werden neben den in der Titelgruppe 
veranschlagten Ausgaben anteilig auch zentral veranschlagte Ausgaben für Miete und Mietnebenkosten für Gebäude 
und IT-Dienstleistungen sowie Personalnebenkosten berücksichtigt. 

Etwaige Guthaben aus der Vorjahresabrechnung werden verrechnet. 
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Darstellung der im Ausschuss für Haushalt 
und Finanzen behandelten 

Änderungsanträge 
 
 
 

zum 
 

Einzelplan 05 
 
 

in Vorbereitung der 2. Lesung 



Ausschuss für Haushalt und Finanzen – 7. Wahlperiode – Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 
 

 
 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg 
für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 – HG 2022) – Drucksache 7/4212 

 

Darstellung Änderungsanträge 
 

Einzelplan 05 – Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

1 SPD, CDU, 
GRÜNE/ 

B90 
 

Vorwort 9 2. Planstellen und Stellen 
für Lehrkräfte  

Anpassung 
VZE-Zahl / 

Beschäftigten-
zahl 

-- -- 8/0/3 

2 SPD, CDU, 
GRÜNE/ 

B90 
 

Vorwort 10 VZE-Verbrauch für 
Abminderungstatbestände 
im Schuljahr 2020/2021 

Aktualisierung 
VZE-Zahl 

-- -- 7/0/4 

3 SPD, CDU, 
GRÜNE/ 

B90 
 

Vorwort 11 Ausgaben – Schwerpunkte Anpassung der 
Schwerpunkt-

liste 

-- -- 6/0/5 

4 SPD, CDU, 
GRÜNE/ 

B90 
 

05 010 232 60 17 Erstattung von 
Verwaltungsaufgaben durch 
das Land Berlin 

Änderung 
Erläuterung 

-- -- 7/3/1 

5 AfD 05 010 422 10 18 Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
  

-159.900 
Änderung 

Erläuterungen 

-- 3/8/0 3/8/0 
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Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

6 AfD 05 010 526 10 22 Sachverständige, 
Gerichtskosten und 
ähnliche Ausgaben 
 

-150.600  -- 3/8/0 3/8/0 

7 AfD 05 010  531 10 23 Veröffentlichungen und 
Dokumentationen 
 

-92.500  -- 3/8/0 3/7/1 

8 AfD 05 010  531 20 23 Öffentlichkeitsarbeit des 
Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport  
  

-234.000 -- 3/8/0 3/7/1 

9 AfD 05 010 547 20 25 Aufwendungen für die 
Pflege auswärtiger 
Beziehungen 
 

-36.800 -- 3/8/0 3/8/0 

10 DIE LINKE 05 020 812 10 36 Erwerb von mobilen 
Luftreinigern und 
Belüftungsgeräten 

+10.000.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 971 10 
Mehrausgaben zur 
Bekämpfung der 
Folgen der 
CORONA-Pandemie 
in allen Einzelplänen  
(-10.000.000)  
 

2/9/0 2/9/0 

11 DIE LINKE 05 020 685 65 
neu 

40 Zuschüsse für 
Schulgesundheitsfachkräfte  

+702.000 
  

EP 05  
05 020, 359 10 
Entnahme aus der  
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-702.000) 
 

2/9/0 2/9/0 
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Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

12 AfD 05 020 neu  Schulische 
Förderprogramme während 
der Oster-, Sommer- und 
Herbstferien 2022  

+4.068.500 
Erläuterungen 

EP 05 
05 010, 526 10 
(-150.600) 
05 010, 531 10  
(-92.500) 
05 010, 531 20 
(-234.000) 
05 010, 547 20 
(-36.800) 
05 020, 525 90 
(-1.000.000) 
05 050, 684 60 
(-2.000.000) 
05 070, 533 61 
(-54.600) 
05 070, 684 61 
(-500.000) 
 

3/7/1 3/7/1 

13 DIE LINKE 05 050 684 60 57 ff.  Landesjugendplan +90.000 
Änderung 

Erläuterungen 
 

EP 05 
05 020 359 11 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-90.000) 
 

1/6/4 1/6/4 

14 DIE LINKE 05 050 633 60 58 Zuweisungen an öffentliche 
Träger  

+8.000.000 
VE+16.000.000 

Änderung 
Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 971 10 
Mehrausgaben zur 
Bekämpfung der 
Folgen der 

2/6/3 2/6/3 
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Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

CORONA-Pandemie 
in allen Einzelplänen 
(-8.000.000) 
 

15 DIE LINKE 05 050 684 60 58 Landesjugendplan +1.450.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 020, 359 10 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-1.450.000) 

1/9/1 1/9/1 

16 AfD 05 050 TGr. 61 60f. Landes-Kinder- und 
Jugendbeauftragte/Landes-
Kinder- und 
Jugendbeauftragter  
 

-108.500 -- 3/8/0 3/8/0 

17 DIE LINKE 05 050 633 65 62 Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

+5.352.800 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 971 10 
Mehrausgaben zur 
Bekämpfung der 
Folgen der 
CORONA-Pandemie 
in allen Einzelplänen 
(-5.352.800) 
 

2/6/3 2/6/3 

18 BVB/FW 05 050 633 65 62 
(S.63 

Angabe 
im 

Antrag) 

Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
(Schulsozialarbeit) 

+4.036.500 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 020, 359 10 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-2.018.300) 
05 020 359 11 

2/6/3 2/6/3 
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Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

Entnahme aus der 
Rücklage 
Personalbudget 
(-2.018.200) 
 

19 AfD 05 050 526 66 63 Sachverständige, 
Gerichtskosten und 
ähnliche Ausgaben  
 

-100.000 -- 3/8/0 3/8/0 

20 DIE LINKE 05 060 633 10 72-73 Zuweisung an Gemeinden 
und Gemeindeverbände zur 
Förderung der 
Kindertagesbetreuung 
 

+14.800.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 359 15 
Entnahme aus der 
allgemeinen 
Rücklage 
(-14.800.000) 

5/6/0 5/6/0 

21 AfD 05 060 633 10 72f. 
 

Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zur 
Förderung von Kindertages-
betreuung  

+35.000.000 
Änderung 

Erläuterungen 
 

EP 20 
20 020, 972 10 
Globale 
Minderausgaben 
(-35.000.000) 

3/7/1 3/7/1 

22 BVB/FW 05 060 633 10 72 Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur 
Förderung von 
Kindertagesbetreuung 
 

+42.000.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 461 20 
Zur Verstärkung der 
Personalausgaben 
in allen Einzelplänen 
(-42.000.000) 

4/6/1 4/6/1 
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Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

23 BVB/FW 05 060 633 10 72 Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur 
Förderung von 
Kindertagesbetreuung 
 

+1.073.600 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 20 
20 020, 461 20 
Zur Verstärkung der 
Personalausgaben 
in allen Einzelplänen 
(-1.073.600) 

1/9/1 1/9/1 

24 BVB/FW 05 060 547 61 74 Sächliche 
Verwaltungsaufgaben 
(Aus- und Fortbildung Kita-
Personal) 

+1.120.000 EP 05 
05 020, 359 11 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Personalbudget  
(-1.120.000) 

1/9/1 1/9/1 

25 AfD 05 070 685 60 86 Zuschüsse für die 
sprachliche und 
gesellschaftliche Integration 
von Flüchtlingen durch 
Weiterbildung 
 

-150.000 -- 3/8/0 3/8/0 

26 BVB/FW 05 070 685 60 86 Zuschüsse für die 
sprachliche und 
gesellschaftliche Integration 
von Flüchtlingen durch 
Weiterbildung 
 

+150.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 020, 359 10 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-150.000) 

2/9/0 2/9/0 



Ausschuss für Haushalt und Finanzen – 7. Wahlperiode – Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 
 

Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

27 AfD 05 070 684 61 89 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an Träger für 
politische Bildungs-arbeit 
und den Ring für politische 
Jugend 

-500.000 -- 3/8/0 3/8/0 

28 AfD 05 200 422 10 108 Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
 

+1.700.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-1.700.000) 

3/7/1 3/7/1 

29 AfD 05 200 526 10 111 Sachverständige, 
Gerichtskosten und 
ähnliche Ausgaben 

-80.300 -- 3/8/0 3/8/0 

30 AfD 05 300 429 61 134 Personalausgaben für das 
„Refugee Teachers 
Program“ 
 

-787.500 -- 3/8/0 3/8/0 

31 AfD 05 300 684 65 137 Zuschüsse an freie Träger  -707.000 
Änderung 

Erläuterungen 
 

-- 3/8/0 3/8/0 



Ausschuss für Haushalt und Finanzen – 7. Wahlperiode – Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 
 

Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

32 DIE LINKE 05 300 684 65 137 Zuschüsse an freie Träger 
 

+67.500 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 020, 359 10 
Entnahme aus der 
Rücklage 
Verwaltungsbudget 
(-67.500) 

2/9/0 2/9/0 

33 AfD 05 300 neu  Erhebung der 
Arbeitszeitbelastung für 
Lehrer im Land 
Brandenburg 
 

Ansatz: 200.000 
Erläuterungen 

EP 05  
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-200.000) 
 

3/7/1 3/7/1 

34 AfD 05 300 neu  Entgelte für 
Schulverwaltungsfachkräfte 
 

Ansatz: 
10.000.000 

Erläuterungen 

EP 05  
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-10.000.000) 

3/7/1 3/7/1 

35 AfD 05 321 422 10 150 Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
 

+7.000.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05  
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-7.000.000) 
 

3/7/1 3/7/1 



Ausschuss für Haushalt und Finanzen – 7. Wahlperiode – Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 
 

Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

36 AfD 05 321 422 10 150 Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
 

+1.699.700 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05 
05 010, 422 
Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und 
Beamten, Richte-
rinnen und Richter 
(-159.900) 
05 050, TGr. 61 
Landes-Kinder- und 
Jugendbeauftragte/ 
Landes-Kinder- und 
Jugendbeauftragter 
(-108.500) 
05 300, 429 61 
Personalausgaben 
für das „Refugee 
Teachers Program“ 
(-787.500) 
05 300, 684 65 
Zuschüsse an freie 
Träger 
(-643.800) 

3/7/1 3/7/1 

37 AfD 05 330 422 10 170 Bezüge und 
Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 
 

+1.100.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05  
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-1.100.000) 
 

3/7/1 3/7/1 



Ausschuss für Haushalt und Finanzen – 7. Wahlperiode – Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 
 

Lfd. 
Nr. 

Einbringer Kapitel Titel Seite Zweckbestimmung 
(oder Stichwort) 

2022 
+/- 

Sonstiges 
 

Deckung  
aus 
+/- 

Abstim-
mung 
ABJS 

Abstim-
mung 
AHF 

38 AfD 05 810 684 60 185 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an Vereine und 
Verbände 
 

+10.000.000 
Änderung 

Erläuterungen 

EP 05  
05 020, TGr. 75 
Umsetzung des 
Aktionsprogramms 
„Aufholen nach 
Corona“ 
(-10.000.000) 
 

3/7/1 3/7/1 

  
Gesamtabstimmung Einzelplan 05 
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Landtag Brandenburg Anlage 3
7. Wahlperiode

AngenommeneÄnderungsanträge

zum

Einzelplan 05

zur 2. Lesung



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion .

Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN

Einzelplan 05 — Ministerium fiir Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 
 

  
  

Seite: siehe Anlage - _Kapitel:] Titel:

Zweckbestimmung: Zweckbestimmung
 

 

Stichwort: Ermächtigung der Landtagsverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem MdFE
Korrekturen entsprechendderbeiliegenden Übersicht durchzuführen.
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

Begründung:

Die Landtagsverwaltung wird ermächtigt, in Zusammenarbeit mit dem MdFE die sich aus
den Beschlüssen des Ausschusses ergebendeninhaltlichen und zahlenmäßigen
Änderungenzu erfassen undin die Beschlussempfehlungen zum Text des
Haushaltsgesetzentwurfes 2022 und zu den Einzelplänen einzuarbeiten sowie
offensichtliche Unrichtigkeiten zu beseitigen.
Darüber hinaus wird die Landtagsverwaltung in Zusammenarbeit mit dem MdFE ermäch-

tigt, die in der Anlage enthaltenen Unrichtigkeiten zu korrigieren.   

Eingegangen:tt.mm.jjjj<einor.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

        

    



‚Anlage zum Änderungsantrag

 [5 Wenwert 10 |vze-Verbrauch für [Aktualisierung VZE-Zahien Vze
|Abminderungstatbestiinde im 1.Altersgründe 197 1 Altersgrtinde| |Schujahr 2020/2024 12. Schwerbehinderung 83 2. Schwerbehinderung| 3. Mitarbeit in Beschäftigtenvertretungen 75 Beschäflgtenvertrefungen| 4, Schulleitungsaufgaben(inkl. Stufenkoordination) ro 14. Schulleitungsaufgabon (inkl. Stufenkoordination)

5. Wahrnehmung besonderer Aufgaben an der Schule und zum Ausgleich |531 15. Wahrnehmung besonderer Aufgaben an der Schule und zum Ausgleich besondererbesondoror unterrichticher Belastung lunterrichticher Belastung| |. Mitarbeit in Unterstützungs- und Beratungssystemen ( Beratungs- und 174 8. Mitarbeit in Unterstützungs- und Beratungssystemen ( Beratungs- und UnterstützungssystemUnterstitzungssystem BUSS, Sonderpädagogische Förder- und BUS, Sonderpäidagogische Förder- und Beratungsstellen, Tätigkeit in der Qualifizierung vonBeratungsstellen, Tätigk eigerinnen und Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigem)
Seiteneinsteigern) ot 17. Hinzuziehungen gemäß$ 132 Abs. 3 BbgSchulG zum MBJS, dem LISUM (Inkl. Schubisitation) 93.| 7. Hinzuziehungen gemäß $ 132 Abs. 3 BbgSchulß zum MBJS, dem LISUM lund den staatichen Schulämtern, Wettbewerbe| (inkl. Schukisitation) und den staatichen Schulämtern, Wettbowerbe taz 8. Mitwirkung in der 2. Phase der Lehrerausbildung und im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst 11508. Mitwirkung in der 2. Phase der Lehrerausbildung und im berufsbegleitenden 9. Unterstützung bildungspoliischer Projekte i.d.R. bei Organisationen außerhalb der| Vorbereitungsdienst 31 Landesverwaltung (u.a. Gedonkstättenpädagogik, Umweltbildung, Gesundheitsförderung, RAA, |31 |

us

Aktualisierung der VZE-ZahlenS
l
e

a
l
a

 

 

I
L
E

|
&

     

 

| 9. Unterstützung bildungspoliischer Projekte i.d.R. bei Organisationen [Kooperation Schule - Jugendhilfe, Netzwerk Schule Wirtschaft)| außerhalb der Landesverwaltung (u.a. Godenkstättenpädagogik, Umweltbildung, 110. Wahrnehmung sonstiger besonderer Aufgaben an einzelnen Schulen, Teilnahme an Fort- und| [Gesundheitsförderung, RAA, Kooperation Schule - Jugendhille, Netzwerk 1251 Weiterbiläungsmaßnahmen [259[Schule - Wirtschaft) Summe
10. Wahrnehmung sonstiger besondererAufgaben an einzelnen Schul, 2.249 [2.228 || Tellnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Summe

 

  05 Vorwort 11 [Ausgaben - Schwerpunkte: [Aufnahme eines neuen [Anpassung der SchwerpunktisteSchwerpunkts. 105 300/TGr. 80 [05 300/632 59 Erprobungsbetrieb und Weiterentwicklung Schulcloud Im Länderverbund jan geänderte Veranschlagung
[Digitalisierung im Schulbereich / Bildungsplanung/ [05 300/TGr. 80. Bildungsplanung/ forschung I
forschung 105 300/TGr, 88 Digitalpakt Schule 2019 - 2024

 —
_
|
_  

 

 05 [05 010723260 | 17 [Erstattung von AnpassungErläuterung Auf Basis der aktuellen Einwohnerzahlen der Statistischen Landesämter (Stand Dezember 2016 |..Auf Basis der aktuellen Einwohnerzahlender Statistischen Landesämter (Stand Dezember 2020 = 59 v.H, Berlin : 41 |Abbildung aktueller Basis der‘Verwaltungsausgaben durch das. j= 59 v.H. Berlin : 41 v.H. Brandenburg) werdendio Kosten vom LandBerlin erstattet. jv.H. Brandenburg) werdendie Kosten vom LandBerlin orstattet. Einwohnerzahl derStatistischenLandBerlin
Landesämter

  

    

 

 

2/2



Landtag Brandenburg Anlage 4
7. Wahlperiode

Abgelehnte Änderungsanträge

zum

Einzelplan 05

zur 2. Lesung



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium fiir Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

Seite: 18 Kapitel:|0 5 0100| Titerla22 10
Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,
Richterinnen und Richter

Stichwort: LKJB abschaffen, politische Verantwortung übernehmen,Kinder und Fami-

lien nachhaltig stärken(I) _

Ansatz im Entwurf 2022 : u
8.754.600 €

Änderung(+/-):

-159.900 €

JAnsatzneu:—— —_

In 8.594.700 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

_ €

Verpflichtungsermachtigungen 2022 :

Ansatz im Entwurf: €

(+/-)Fälligkeiten:
€

Ansatz neu mit Falligkeiten:

€  
Eingegangen: tt.mm.jjj<einbr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>

 



Landtag Brandenburg
 

 

 
  

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von \

€

€

insgesamt: €

Erläuterungen (Änderungenbitte unterstreichen):
2022

i __ _EUR
Dienstbezügeeinschl. gesetzlicher und auf Gesetz be-

" 8.594.700
ruhender Zulagen und Leistungen on

2. Aufwandsentschädigung 0

_8._Sonstige Leistungen _ 0

Summe 8.594.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2021 2022

Staatssekretärin, Staatssekretär B9 hD 1,00 1,00

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B5 hD 3,00 4,00

Leitende Ministerialratin, Leitender
Ministerialrat Be AB 105 1m
Ministerialrätin, Ministerialrat B2 hD 16,00 15,00

Ministerialrätin, Ministerialrat A16 hD 11,00 11,00

Oberstudiendirektorin,
Oberstudiendirektor bei einer Behörde

oder Einrichtung des Landesim
Geschäftsbereich des für Schule \

zuständigen Ministeriums A16 hD 4,00 4,00

Regierungsdirektorin,
Regierungsdirektor A15 hD 37,00 37,00

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 hD 26,00 29,00

Regierungsrätin, Regierungsrat A13 hD 13,00 14,00

Oberamtsrätin, Oberamtsrat A13 gD 13,00 14,00

Amtsrätin, Amtsrat A12 gD 47,00 52,00

Regierungsamtfrau,
Regierungsamtmann A11 gD 13,00 11,00  



Landtag Brandenburg

Regierungsoberinspektorin, A10 gD 5,00 5,00
Regierungsoberinspektor

Regierungsinspektorin,

 

 

Regierungsinspektor AQ gD 1,00 1,00

Regierungsamtsinspektorin,
Regierungsamtsinspektor AQ mD 4,00 4,00

Regierungshauptsekretarin,
Regierungshauptsekretar A8 mD : 9,00 9,00

Zusammen: 205,00 209,00

Begründung:
Der Landes-Kinder- und Jugendbeauftragte soll als bundesweit erste hauptamtliche Stelle

ihrer Art als „Sprachrohr“ für die Belange von Kindern und Jugendlichen und als deren

Ansprechpartnertätig sein, Synergieeffekte in der Kinder- und Jugendpolitik erzeugen und

Kompetenzen bündeln. Gleichzeitig bestehen die vielfältigen Organisationen, Verbände

und Ausschüsse, die sich ebenfalls in diesem Aufgabenbereich engagieren — wie die Ar-

beitsstelle Kinderschutz, der Landesjugendring, der Kinder- und Jugendhilfe-Landesrat,

der Landes-Kinder- und Jugendausschuss (LKJA) etc. — weiterhin fort. Da die bisherigen

Strukturen unverändert beibehalten werden, besteht für die symbolpolitische Einrichtung

des Postens des LKJB mitsamt Personal und Geschäftsstelle keinerlei Anlass.

In diesem Zusammenhangist auch die Eingruppierung des LKJBin die B2 vollkommen

unverhältnismäßig undist nicht im Sinn einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushalts-

führung.

Darüber hinaus kommtallen im Landtag vertretenen Parteien eine besondere Verantwor-

tung zu, die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen kraftvoll zu vertreten.

Dieser Verantwortung sind die Landesregierung und die sie stützenden Koalitionsfraktio-

nen in den vergangenen anderthalb Jahren Corona-Politik zu keinem Zeitpunkt gerecht

geworden - im Gegenteil. Statt eine kinder-, jugend-, familien- und bildungsfreundliche Po-

litik sicherzustellen, haben sämtliche Anti-Corona-Maßnahmen,die die Belange von Kin-

dern und Jugendlichen mittelbar bzw. unmittelbar berühren — monatelange KiTa-, Schul-

und Sportstättenschließungen, Kontakt- und Betretungsverbote sowie die mangelhafte

Umsetzungdesdigitalgestützten Fernunterrichts — nicht nur zu massiven Lernrückständen

geführt, die die Zukunfts- und Bildungschanceneinesbeträchtlichen Teils der Kinder nach-

haltig beschädigt haben; gleichzeitig wurden hierdurch unentschuldbare psychosoziale

Schäden angerichtet: Wie zahlreiche regionale und bundesweite Erhebungen gezeigt ha-

ben, leidet gut ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen unter depressiven Symptomen,

Angst- und Konzentrationsstörungen und/oderdeutlichen Defiziten in der Persönlichkeits-

entwicklung. Des Weiteren hat die Schul- und Bildungsqualität schwergelitten. All dies sind

direkte FolgeneinerPolitik, die kinder-, familien- und bildungsfeindlich war und in der Ge-

schichte des Landes Brandenburg beispiellos ist. Dass die Landesregierung und die Koa-

litionsfraktionen diese verheerendeBilanz zwar wortreich beklagen, ihre eigene Verantwor-

tung aber abstreiten und als vermeintliche Lösung für das selbstverschuldete Versagen   
 

=3=



Landtag Brandenburg _
 

 

einen Landes-Kinder- und Jugendbeauftragten präsentieren, ist nicht nur unverantwortlich,

sondern nachgerade zynisch. Aus diesen Gründen sind sämtliche Ausgaben im Zusam-

menhang mit dem LKJB zustreichen. Die dabeifreiwerdendenMittel sind stattdessen Pro-

jekten zuzuführen, die Familien, Kinder und Jugendliche tatsächlich spürbar stärken.



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seite: 22 Kapitel:|0 5 0 10 Titel:|5 26 10
Zweckbestimmung: Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben

Stichwort: Unnötige Titelaufwüchse vermeiden — Sachverständige und Gerichtskosten
auf IST-Stand von 2020 zurückführen(I)

Ansatz im Entwurf 2022

200.000 €

Anderung(+/-):

-150.600 €

Ansatz neu:

49.400 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 :

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(*/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<Einbr.dat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjjsAusg.dat>



Landtag Brandenburg

Deckung bei:

   

Seite |Kapitel  TTite Stichwort in Höhe von
 

     
 

 

insgesamt:

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

dh
ath

thy
|

  

Begriindung:

 
Dieteils deutlichen Titelaufwüchsefür Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Aus-

gaben zwischen dem IST-Stand 2020 und dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 bzw.

2022 stellen keine notwendigen Ausgaben dar und sind daher auf den Stand der IST-Aus-

gaben von 2020 zurückzuführen. Die hierdurch eingesparten Finanzmittel könnenstattdes-

sen für die Finanzierung wirklich sinnvoller Projekte herangezogen werden, die den Kin-

dern und Jugendlichen, Erziehern und Lehrern sowie dem Schul- und Bildungssystem ins-

gesamt zugutekommen.  
 



Landtag Brandenburg
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

AHF

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

   
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

Seite: 23 0 Kapitel:|0 5010 Titel:]5 3 1 10
Zweckbestimmung: Veröffentlichungen und Dokumentationen

Stichwort: Einsparpotenzial im MBJS nutzen, Bildung stärken(I) :

Ansatz im Entwurf 2022

141.500 €

Anderung(+/-):

-92.500 €

Ansatz neu:

49.000 €

Haushaltsvermerk:(Anderungen bitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermachtigungen 2022 -

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbr.dat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg

 

 

 

 

    
 

Deckung bei:

seite |Kapitel Titel Stichwort . in Höhe von
€

€

insgesamt: €
 

Erläuterungen: (Änderungen bitteunterstreichen)

 

Begründung:

Der Einzelplan 05 enthält zahlreiche Titelansätze im Kapitel 05 010 des Ministeriums für

Bildung, Jugend und Sport, die in der Höhe bzw. in dem Aufwuchsnicht gerechtfertigt sind.

Insofern blieb ein beträchtliches Einsparpotenzial ungenutzt, das zur Finanzierung wirklich

sinnvoller bildungspolitischer Projekte herangezogen werden kann.   
 



Landtag Brandenburg
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

AHF

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seite: 23 Kapitel:|0 5 010 Titel:|5 31 20

Zweckbestimmung: Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Bildung, Jugend und
Sport

Stichwort: Einsparpotenzial im MBJS nutzen, Bildung stärken(Il)

Ansatz im Entwurf 2022

291.000 €

Anderung(+/-):

-234.000 €

Ansatz neu:

57.000 €

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermachtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm jjjj<einbr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg.
 

 

Deckung bei:

 

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von
 

 

     
insgesamt: a

m
]

|

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

|Begründung:

 Der Einzelplan 05 enthält zahlreiche Titelansätze im Kapitel 05 010 des Ministeriumsfür

Bildung, Jugend und Sport, die in der Höhe bzw. in dem Aufwuchsnicht gerechtfertigt sind.

Insofern blieb ein beträchtliches Einsparpotenzial ungenutzt, das zur Finanzierung wirklich

sinnvoller bildungspolitischer Projekte herangezogen werden kann.  
 



Landtag Brandenburg
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

AHF

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seite: 25 Kapitel:|0 5 0 10 Titel:|5 4 7 20
Zweckbestimmung: Aufwendungenfür die Pflege auswärtiger Beziehungen

Stichwort: Einsparpotenzial imMBJS nutzen, Bildung stärken (III) 7

Ansatz im Entwurf 2022 7

55.000 €

Anderung(+/-):

-36.800 €

Ansatz neu:

18.200 €

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermachtigungen 2022 .

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansaiz neu mit Falligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einb.dat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg

 

Deckung bei:

 

seite [Kapitel [Titeı Stichwort in Höhe von
 

 

    
 

insgesamt: ah
th

an
|

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

Begründung:

 Der Einzelplan 05 enthält zahlreiche Titelansätze im Kapitel 05 010 des Ministeriums für

Bildung, Jugend und Sport, die in der Höhe bzw. in dem Aufwuchsnicht gerechtfertigt sind.

Insofern blieb ein beträchtliches Einsparpotenzial ungenutzt, das zur Finanzierung wirklich

sinnvoller bildungspolitischer Projekte herangezogen werden kann.  



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE

05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

  
Seite: 6 _Kapitel:|o 5 020] Titei(neul)e 12 10
Zweckbestimmung: Erwerb von mobilen Luftreinigern und Belüftungsgeräten

 
 

 

Stichwort: Ausstattung der Schulen und Kitas in kommunaler oder anderweitiger Trager-
schaft mit Luftreinigern und Belüftungsgeräten
 

 [Ansatz im Entwurf 2022

0€

Änderung (+/-): |

+ 10.000.000 €
 

 

 

 

 

 

 

Ansatz neu:

10.000.000 €

[Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjj<einpr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>



‚Landtag Brandenburg

 

 

 

 

Deckungbei: Einzelplan 20

Seite Kapitel Titel Stichwort . in Höhe von

28 20 020 971 10 Mehrausgaben zur Bekämpfung 10.000.000 €
der Folgen der CORONA-Pande-
mie in allen Einzelplänen

insgesamt: —_ 10.000.000 €
    

  

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Veranschlagt sind Ausgabenfür die erforderliche Beschaffung von Luftreinigern und Belüf-

tungsanlagenzur flächendeckenden Ausstattung der Schulen und Kitas sowohl in kommu-

naler als auch in anderweitiger Trägerschaft zur Bekämpfung der Folgen der CORONA-

Pandemie.

 

Begründung:

Nebendervon der Bundesregierung seit Oktober 2020 geförderten Um- oder Aufrüstung
bestehenderzentraler, stationärer Anlagen, gibt es seit dem 14. Juli 2021 das Bundespro-
gramm zur Förderung von mobilen Luftfilteranlagen für Klassenräumemit eingeschränkten
Lüftungsmöglichkeiten und Schüler*innen unter 12 Jahren. Das Land Brandenburg erhält
hieraus sechs Millionen EUR. Die Förderungist ausschließlich für Räume in Grundschulen
und Kitas gedacht, in denen die Fenster nur kippbar sind, eingebaute Lüftungsklappen nur
einen minimalen Querschnitt haben undkeine fest eingebaute, raumlufttechnische Anlage
für Frischluft sorgt. Diese Bundesförderung soll über die Länder den freien und kommuna-
len Trägern der Einrichtungen zugutekommen. Die Wirkung dieses Programms ist auf-
grund der zahlreichen Einschränkungenallerdings begrenzt. Deshalb muss es durch eine
Landesförderungfür jene Schul- und Kitaräumeerweitert werden,die durch die bisherigen
Programmenicht berücksichtigt werden können. Hierzu werden 10 Mio. EUR veranschlagt,
die den Trägern aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden müssen.   
 



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE

Einzelplan: 05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

seite: 40  Kapitel:|0 5 020 Titel (neu)|6 85 6 5]
Zweckbestimmung: Zuschüsse für Schulgesundheitsfachkräfte |

Stichwort: Schulgesundheitsfachkraft _ u

[Ansatz im Entwurf 2022 |

0€

Änderung (+/-): :

+ 702.000 €

Ansatz neu:

702.000 €

[Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

Verpflichtungsermächtigungen 2022 : 1

Ansatz im Entwurf: 0€

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten: + 1.404.000 €

2023 bis zu 702.000 €

2024 bis zu 702.000 €

Ansatz neu mit Fälligkeiten: 1.404.000 €

2023 bis zu 702.000 €

= 2024 bis zu 702.000 € 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<ausg.dat>



Landtag Brandenburg

  

 

     
 

Deckung bei: 7 Einzelplan 07 :

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

32 05 020 359 10 Entnahme aus der Rücklage Ver- 702.000 €
waltungsbudget

insgesamt: 702.000 €
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Begründung:

Das Projekt der Schulgesundheitsfachkräfte lag bisher im Zuständigkeitsbereich des

MSGIV. Es wurde nicht weitergeführt, obwohl Schulgesundheitsfachkräfte an den Bran-

denburger Schulen einen wichtigen Beitrag der Gesundheitsvorsorge und medizinischen

Versorgungleisten. Sie entlasten Lehrer, Eltern und das Gesundheitssystem, indem sie

passgenauvor Ort versorgen und nur in tatsächlichen Notfällen ins Krankenhaus verwei-

sen. Sie fördern die Gesundheitskompetenz der Schülerinnen und Schüler, unterstützen

das Lehrerkollegium, verschaffen ein Gefühl von Sicherheit und waren, wo es sie gab, die

maßgeblichen Akteure bei der Umsetzung von Hygienestandards während der Corona-

Pandemie. Damit haben sie auch ihre Relevanz in multiprofessionellen Schulteams — und

damit für das Bildungssystem insgesamt - bewiesen, was durch alle Evaluationsberichte

belegt wird. Deshalb ist den Empfehlungen der Evaluationsgutachten zu folgen und das

Projekt zu verstetigen. Perspektivisch sollte es weiter ausgebaut werden. Die Förder-

summelegt eine Vollzeitfinanzierung von 18 Schulgesundheitsfachkräften zugrunde.

Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“stellt großzügig mit unterschiedlichen Mei-

lensteinen Schulen Gelder zur Verfügung. Diese Gelder können genutzt werden, um die

Arbeit der Schulgesundheitsfachkräfte finanziell abzusichern.    

 



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Seite: neu Kapitel:| 05 020 Titel: neu

Zweckbestimmung: Schulische Förderprogramme während der Oster-, Sommer-
jund Herbstferien 2022 _ __

Stichwort: Lernrückstände konsequent kompensieren, Wissens- und Bildungslücken
schließen _ __ _

Ansatz im Entwurf 2022 : /
0€

Änderung(+-):

+4.068.500 €

Ansatz neu: |

_ 4.068.500€
[Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

u - — €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 |

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten: a

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten: 7 .

€     
Eingegangen: tt.mm.jjjj<einr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



LandtagBrandenburg

  

 

 

 

 

 

 

  

     
 

Deckungbei:

Seite Kapitel Titel Stichwort _ : in Höhe von

22 05 010 526 10 Sachverständige, Gerichtskosten 150.600 €
und ähnliche Ausgaben

23 05 010 531 10 Veröffentlichungen und Dokumen- 92.500 €
| tation

23 05 010 531 20 Offentlichkeitsarbeit des Ministeri- 234.000 €
umsfür Bildung, Jugend und Sport

25 05 010 547 20 Aufwendungenfür die Pflege aus- 36.800 €
wärtiger Beziehungen

42 05 020 525 90 Aus- und Fortbildung 1.000.000 €

58 05 050 684 60 Zuschüssefür laufende Zwecke an 2.000.000 €
freie Träger

89 05 070 533 61 Kosten von Tagungen, Seminaren 54.600 €
und Lehrgängen

89 05 070 684 61 Zuschüssefür laufende Zwecke an 500.000 €
Trägerfür politische Bildungsarbeit
und den Ring für politische Jugend |

insgesamt: 4.068.500 €
 

 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

Veranschlagtfür Unterrichts-, unterrichtsergänzendes Material, Schulfahrten, Wandertage

und Exkursionen sowie Honorarzahlungen für die Umsetzung schulischer Angebote zur

Kompensation von Lernrückständen während der Oster- und Sommerferien.
 

Begründung:

Die im RahmendesAktionsprogrammsdes Bundes„Aufholen nach Corona“im Land Bran-

denburg aufgesetzten „Ferienprogramme mit Lernangeboten“ waren und sind weder kon-

zeptionell noch inhaltlich geeignet, die infolge der Coronamaßnahmen von Bund und Län-

dern entstandenen Lernrückstände und Bildungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen zu

kompensieren. Freie Träger können zwareinen Beitrag leisten, um beim Erreichen dieses

Ziels unterstützend tätig zu sein, die Hauptverantwortung aber muss beim Lehrpersonal

der jeweiligen Schulen liegen, das durch fortlaufende Evaluierung und Diagnostizierung

den Unterstützungs- und Förderbedarf seiner Schüler am besten kennt.

Den bisherigen Ferienprogrammen mit Lernangebotenfehlt darüber hinausdie inhaltliche

Tiefe und curriculare Einbettung: Statt einer erlebnispädagogischen Ausrichtung, bei der

eher die Entlastung der Eltern und Betreuungsaspekte im Vordergrund stehen, sollte der

Fokus eindeutig auf das rasche und nachhaltige Schließen von Wissens- und Könnenslü-

cken gelegt werden, wenn langfristige Auswirkungenauf die Bildungs- und Erwerbsbiogra-

fie vermieden werdensollen. Daherist dafür Sorge zu tragen, die individuell und in kleinen   
 

= Dh



Landtag Brandenburg

 

 

Lerngruppen durchzuführenden Maßnahmenstreng an die jeweiligen Rahmenlehrpläne

auszurichten. Unsere Lehrer werden dafür Sorge tragen, dassdies nicht zulasten der Kre-

ativität und des Abwechslungsreichtumsbei der Vermittlung und Aneignung geht. Auch ein

projektbezogener und produktorientierter Unterricht steht diesem Ziel nicht im Wege.

Jede Schule (Grundschulen sowie weiterführende allgemeinbildende Schulenin öffentli-

cher und freier Trägerschaft) hat ein Anrecht auf einen jährlichen Pauschalbetrag i.H.v.

5.000,00 €, die für Unterrichtsmaterialien, Schulfahrten, Wandertage, Exkursionen sowie

Honorarzahlungen während der Ferienprogrammeverwendet werden können.Die Schule

soll darüber hinaus grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Angebotefreier Träger in An-

spruch zu nehmen, so es dem Erreichen des übergeordneten Ziels — dem Abbau vonBil-

dungsrückständen — dienlich und förderlich ist.
Die Teilnahme der Schüler soll grundsätzlich kostenlos undfreiwillig, allerdings nach er-

folgter Anmeldung für den gesamten Zeitraum der Maßnahmeverpflichtend sein.

Im Rahmender Ferienaufholprogrammesollen neben Lernassistentenin Gestalt von Lehr-

amtsstudenten auch Lehramtskandidaten und pensionierte Lehrer zum Einsatz kommen

können. Während pensioniertes Lehrpersonal, das sich für eine Tätigkeit im Rahmen der

Ferienaufholprogramme bereiterklärt, ein Honorar in angemessener Höhe erhält, sollen

sich Lernassistenten und Referendare daszeitliche Engagementauf die Dauer der schul-

praktischen Übungen, des Praxissemesters bzw. des Vorbereitungsdienstes anrechnen

lassen können.

In weiterer Folge sollten derartige Ferienprogramme - nach entsprechender Evaluation —

ein fester Bestandteil des Schuljahres werden, um einerseits jene Schüler mit Unterstüt-

zungsbedarf zielgerichtet fördern zu könnenals auch Angebotefür jene bereitzuhalten, die

leistungsstark sind.

Statt eines Konjunkturprogrammsfürfreie Träger brauchtes jetzt vielmehr ein Konjunktur-

programm für Bildung und insbesonderefür die Vermittlung basaler Kulturtechniken, die

unverzichtbar sind für den weiteren Bildungserfolg.   



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE

Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lSeite: 58 Kapitel:|(0 5 0 5 0 Titel:|6 8 4 6 0
Zweckbestimmung Landesjugendplan

|Stichwort: Weiterführung des Projektes überLAGERTbeim Landesjugendring : |

Ansatz im Entwurf 2022

8.339.600 €

Anderung(+/-):

+ 90.000 €

Ansatz neu:

8.429.600 €

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

Verpflichtungsermachtigungen 2022 \

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€   
Eingegangen:tt.mm.jjjj<einbr.da> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg ;

 
 

 

 

    
 

 

  

 

 

 

Deckungbei: j Einzelplan 05

Seite Kapitel Titel Stichwort 7 in Hohe von -

32 05 020 359 11 Entnahme aus der Rücklage Ver- 90.000 €
waltungsbudget

insgesamt: 90.000 €

[Erläuterungen:(Änderungen bitte unterstreichen)

Seite 57:

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach Maßnahmebereichen:

2022

EUR

(...)
C Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben der Jugendhilfe

(...)
Geschäftsstelle Landesjugendring Brandenburg e.V. 648.900

(...)
Summezu C 5.368.100

(...)
Zusammen 12.329.600

Seite 59:

Übersicht über die Institutionelle Förderung des Landesjugendring Brandenburg e.V.

 

 

 

 

Ausgaben Ist 2020 Soll 2021 Soll 2022
EUR EUR EUR

(...)
2 sächliche Verwaltungsausgaben 131.500 138.700 228.700

Zusammen: 560.600 604.100 694.100

(...)
Mithin Zuwendungsbedarf 515.400 558.900 648.900

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt Ist 2020 Soll 2021 Soll 2022
werden durch EUR EUR EUR

1 Zuwendung des Landesfür lau- 515.400 558.900 648.900

fende Zwecke

Zusammen: 515.400 558.900 648.900  
 



Landtag Brandenburg

 

Begründung:

Das im Landesjugendring Brandenburg e.V. verankerte Projekt überLAGERt organisiert

lokale Jugendgeschichtsarbeit an Orten ehemaliger KZ-Außenlager in Brandenburg. Es

handelt sich um eine Kooperation mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten (ins-

besondere der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, sowie der Gedenkstätte und dem

Museum Sachsenhausen), dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und

der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“. Wie kein weiteres Projekt im Land Bran-

denburg, bietet es Jugendlichen die Möglichkeit, die Geschichte des Nationalsozialismus

lokal zu erforschen. Das Vorhabenist in besonderer Weise relevant, da mit seiner Hilfe

Demokratieerziehung und die Verankerung humanistischer und antifaschistischer Grund-

werte unter Jugendlichen gestärkt und in die Fläche getragen wird. Das Projekt wurde bis-

her vorrangig aus Mitteln der „Aktion Mensch“finanziert, die im April 2022 auslaufen.   



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

  
Seite: 58 Kapitel:|0 5 0 5 0 Titel:|6 33 60
Zweckbestimmung: Zuweisungenanöffentliche Träger

 
  

  

Stichwort: TGr. 60 Landesjugendplan: Einführung einerKinder- und Jugendpauschale
 

Ansatz im Entwurf 2022

 

  

  

 

 

  

 

3.450.000 €

Anderung(+/-):

+ 8.000.000 €

Ansatz neu:

11.450.000 €

Haushaltsvermerk: (Anderungen bitte unterstreichen) :

Verpflichtungsermächtigungen 2022 \

Ansatz im Entwurf: 3.600.000 €

Änderung (+/-) mit Fälligkeiten: + 16.000.000 €

2023 bis zu 8.000.000 €
2024 bis zu 8.000.000 €

Ansatz neu mit Falligkeiten: 19.600.000 €

2023 bis zu 8.200.000 €
2024 bis zu 11.400.000 €

  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<cinbraat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>

 

 



LandtagBrandenburg |

 

 

 

Deckungbei: Einzelplan 20

Seite |Kapitel ITiter Stichwort Jin Höhevon.
28 20 020 971 10 Mehrausgaben zur Bekämpfung 8.000.000 €

der Folgen der CORONA-Pande-

mie in allen Einzelplänen     
 

 

  

 

 

insgesamt: 8.000.000 €

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

Seite 57:

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach Maßnahmebereichen:

2022

EUR

(...)
B Förderung des gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe

(...)
Kinder- und Jugendpauschale 8.000.000
Summe zu B 12.796.500

(2)
Zusammen 20.239.600

Seite 58:

Die Personalkostenzuschüssefür sozialpädagogische Fachkräfte (332 Stellen) werden
den Jugendämtern des Landes zugewiesen, die diese an freie Träger der Jugendhilfe
oder an Gemeindenweiterleiten.

Darüber hinaus unterstützt das Land im Rahmeneiner neu einzuführenden Jugendpau-
schale die örtlichen Träger deröffentlichen Jugendhilfe bei der Stabilisierung und dem

bedarfsgerechten Ausbauörtlicher Angebote der Jugendhilfe.

 

Begründung:

438.199! Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren leben in Brandenburg. Die
Corona-Pandemie hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen und   
 

? Zum Stichtag 31.12.2020: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbei-
ten&levelindex=1&levelid=1633005863658&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&aus-
wahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0012&auswahltext=&werte-

abruf=Werteabruf#abreadcrumb

A



Landtag Brandenburg ee

 

den entsprechenden Angeboten. Um diese Auswirkungen aufzufangenist ein weiterer Aus-
bau des Angebotes von Leistungen im Rahmender Jugendhilfe dringend notwendig.
Durch die Einführung einer Jugendpauschalesollen die Trägerderöffentlichen Jugendhilfe
bei der Stabilisierung und dem bedarfsgerechten Ausbauörtlicher Angebote der Jugend-

hilfe unterstützt werden. Das Landfördert so in besonderem Maße die Wahrung der kom-
munalen Verantwortung für Leistungen der Jugendhilfe. In diesem Zusammenhang sind
Verbesserungen im Bereich derörtlichen Jugendhilfeplanung insbesondere in Form von
präventiven Angebotender Jugendhilfe möglich. So können Selbsthilfepotentiale von jun-
gen Menschen und Familien aktiviert werden und die unterschiedlichen Lebenslagen,In-
teressen und Bedürfnisse von jungen Menschen angemessen berücksichtigt und gefördert
werden.
Entsprechender Evaluierung der Jugendpauschale in Sachsensind 13,40 EURpro junger
Mensch anzusetzen und an die Kommunenauszureichen. Um eine Benachteiligung der
ländlichen Räume sowie insbesondere Landkreise und Kommunen mit negativer demo-
graphischer Entwicklung zu vermeiden, sind zusätzliche, ausgleichende Maßnahmenan-
zuwenden.  



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Seite: 58 Kapitel:| | 5 050 Tite:|6 84 60

Zweckbestimmung: Landesjugendplan

Stichwort: Bildungsreferent:innen des Landesjugendring sowie der Jugendverbande u

Ansatz im Entwurf 2022

8.339.600 €

Änderung (+/-):

+1.450.000 €

Ansatz neu:

9.789.600 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

Verpflichtungsermächtigungen 2022 _ —

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Falligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjj<einbr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<ausg.dat>

 



Landtag Brandenburg _ _ . _

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

  

Deckungbei: Einzelplan 05

Seite |Kapitel Titel Stichwort Tin Höhe von
32 05 020 359 10 Entnahme aus der Rücklage Ver- 1.450.000 €

waltungsbudget

insgesamt: 1.450.000 €

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen) |

Seite 57:

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach MaRnahmebereichen:

2022

EUR

(..-)
C Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben der Jugendhilfe

Jugendverbandsarbeit/Landesjugendring 3.155.000

(=)
Summezu C 6.728.100

(...)
Zusammen 13.689.600

Begriindung: \

Die 37 Mitgliedsorganisationen des LJR leisten einen immensenBeitrag zur Demokra-
tiestärkung in Brandenburg. Denn Kinder und Jugendliche, die ihre Rechte kennen, wissen
wie sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen undein solidarisches Miteinander erfahren
haben, werden auch zu späteren Zeitpunkten auf dieses Wissen zurückgreifen können.
Wesentlicher Bestandteil der Jugendverbandsarbeit ist daher die Bildungsarbeit. Leider
haben jedoch nochnichtalle Mitgliedsorganisationeneine:n Jugendbildungsreferent:in mit
einer vollen Stelle. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln soll allen Jugendverbänden
diese Möglichkeit zuteilwerden.

 



Landtag Brandenburg AHF
7. Wahlperiode

Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium fiir Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

Seite: 60f. Kapitel:|0 5 0 5 0 Tite:|T Gr 6 1
Zweckbestimmung: Landes-Kinder- und Jugendbeauftragte/Landes-Kinder- und Ju-
gendbeauftragter (LKJB)

 

  
 

 

 

 

Stichwort: LKJB abschaffen, politische Verantwortung übernehmen, Kinder und Fami-
lien nachhaltig stärken(II)
 

 

Ansatz im Entwurf 2022

 

 

 

 

108.500 €

Änderung(H/-): :

-108.500 €

Ansatz neu:

. _ __ 0€

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€
 

 

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Fälligkeiten:
 

  

Ansatz neu mit Fälligkeiten:   
  

Eingegangen: tt.mm.jjj<einpr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg

  

 

  

 

    
 

Deckung bei:

Seite Kapitel : Titel Stichwort in Höhe von |

€

€

insgesamt: €
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)
 

Begründung:

Der Landes-Kinder- und Jugendbeauftragte soll als bundesweit erste hauptamtliche Stelle

ihrer Art als „Sprachrohr“ für die Belange von Kindern und Jugendlichen und als deren

Ansprechpartnertätig sein, Synergieeffekte in der Kinder- und Jugendpolitik erzeugen und

Kompetenzen bündeln. Gleichzeitig bestehen die vielfältigen Organisationen, Verbände

und Ausschüsse, die sich ebenfalls in diesem Aufgabenbereich engagieren — wie die Ar-

beitsstelle Kinderschutz, der Landesjugendring, der Kinder- und Jugendhilfe-Landesrat,

der Landes-Kinder- und Jugendausschuss (LKJA) etc. — weiterhin fort. Da die bisherigen

Strukturen unverändert beibehalten werden, besteht für die symbolpolitische Einrichtung

des Postens des LKJB mitsamt Personal und Geschäftsstelle keinerlei Anlass.

In diesem Zusammenhangist auch die Eingruppierung des LKJB in die B2 vollkommen

unverhältnismäßig undist nicht im Sinn einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushalts-

führung.
Darüber hinaus kommtallen im Landtag vertretenen Parteien eine besondere Verantwor-

tung zu, die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen kraftvoll zu vertreten.

Dieser Verantwortung sind die Landesregierung und die sie stützenden Koalitionsfraktio-

nen in den vergangenenanderthalb Jahren Corona-Politik zu keinem Zeitpunkt gerecht

geworden - im Gegenteil. Statt eine kinder-, jugend-, familien- und bildungsfreundliche Po-

litik sicherzustellen, haben sämtliche Anticoronamaßnahmen,die die Belange von Kindern

und Jugendlichen mittelbar bzw. unmittelbar berühren — monatelange KiTa-, Schul- und

Sportstättenschließungen, Kontakt- und Betretungsverbote sowie die mangelhafte Umset-

zung desdigitalgestützten Fernunterrichts — nicht nur zu massiven Lernrückständen ge-

führt, die die Zukunfts- und Bildungschanceneines beträchtlichen Teils der Kinder nach-

haltig beschädigt haben; gleichzeitig wurden hierdurch unentschuldbare psychosoziale

Schäden angerichtet: Wie zahlreiche regionale und bundesweite Erhebungen gezeigt ha-

ben, leidet gut ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen unter depressiven Symptomen,

Angst- und Konzentrationsstörungen und/oderdeutlichen Defiziten in der Persönlichkeits-

entwicklung. Des Weiteren hat die Schul- und Bildungsqualität schwergelitten. All dies sind

direkte FolgeneinerPolitik, die kinder-, familien- und bildungsfeindlich war und in der Ge-

schichte des Landes Brandenburg beispiellosist. Dass die Landesregierung und die Koa-

litionsfraktionen diese verheerendeBilanz zwar wortreich beklagen, ihre eigene Verantwor-

tung aber abstreiten und als vermeintliche Lösung für das selbstverschuldete Versagen   
-2-
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einen Landes-Kinder- und Jugendbeauftragten präsentieren,ist nicht nur unverantwortlich,

sondern nachgerade zynisch. Aus diesen Gründen sind sämtliche Ausgaben im Zusam-

menhangmit dem LKJB zustreichen. Die dabeifreiwerdendenMittel sind stattdessen Pro-

jekten zuzuführen, die Familien, Kinder und Jugendliche tatsächlich spürbar stärken.  
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Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE
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Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 Seite: 62 Kapitel:|0 5 050  ‘Tite:]6 33 65
Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

   
 

 

 

Stichwort: Zuschussfür Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter
 

 

Ansatz im Entwurf 2021

 

 

3.685.500 €

Änderung (+/-):

+ 5.352.800 €

Ansatz neu:

9.038.300 €
 

 

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

 

 

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Ansatz im Entwurf:

Änderung (+/-) mit Falligkeiten:
 

 

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

   
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einprdat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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Deckungbei: Einzelplan 20

Seite |Kapitel ITiteı Tstichwort : Tin Höhe von
28 20 020 97110 Mehrausgaben zur Bekämpfung 5.352.800 €

der Folgen der CORONA-Pande-

mie in allen Einzelplänen

    5.352.800 €
  

  

  

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüssefür die Schulsozialarbeiter/Schulsozialar-

beiterinnen. Um flächendeckend jeder Schule eine Schulsozialarbeiterin/einen Schul-

sozialarbeiter zur Verfügung stellen zu können, werdendie Personalkosten für insgesamt

927 Stellen (853 allgemeinbildende Schulen, 16 Schulen des zweiten Bildungsweges und

58 Berufsschulen) bezuschusst.

Die Mittel für die Personalkostenzuschüsse werden den Jugendämtern des Landesals

Festbetrag je Stelle zugewiesen,die diese an freie Träger der Jugendhilfe oder an Gemein-

den weiterleiten.

Begründung:

Die Ausstattung aller Schulen des Landes Brandenburg mit Schulsozialarbeiterinnen und

Schulsozialarbeitern ist eine unabweisbare Forderung, die sich aus den realen Bedarfen

an den Schulenableitet. Bisher ist es im Land Brandenburg gelungen,anfast jeder zweiten

Schule Schulsozialarbeit abzusichern. Das reicht jedoch nicht aus. Jedes Kind, jeder Ju-

gendliche, unabhängig von der Schulform, braucht neben den Lehrkräften vertrauensvolle

Ansprechpartner/Ansprechpartnerinnen, die kontinuierlich und zuverlässig an der Schule

tätig sind.

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter beraten und unterstützen Kinder und Ju-

gendliche in Krisen, stärken deren Selbstbewusstsein und deren soziale Kompetenzen,

wirken unterstützend im Umgang mit Konflikten und fördern die Kinder und Jugendlichen

in ihrer individuellen, schulischen bzw. beruflichen Entwicklung. Sie tragen dazu beiBil-

dungsbenachteiligungen von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden bzw. abzubauen.

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind Teil des multiprofessionellen Teams

an unseren Schulen. Sie werden schonjetzt, da wo essie gibt, als Gütesiegel der jeweili-

gen Schule bewertet und sind ein entscheidendes Argumentfür Eltern, die betreffende

Schule für ihre Kinder nachzufragen.   
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Seite: 63 Kapitel:|0 5 050 Titel:|6 3 3 6 5
Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Stichwort: Schulsozialarbeit . .

Ansatz im Entwurf 2022 .

3.685.500 €

Änderung(+-):

+ 4.036.500 €

Ansatz neu:

7.722.000 €

[Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen) 7 7

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(*+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€    
Eingegangen: tt.mm.jjjj<einpr.dat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Hohe von
32 05 020 359 10 Entnahme aus der Rücklage Ver- 2.018.300 €

waltungsbudget

32 05 020 359 11 Entnahme aus der Rücklage Per- 2.018.200 €
sonalbudget

insgesamt: 4.036.500 €
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüssefür die Schulsozialarbeiterinnen/Schulso-

zialarbeiter. Um an jeder Grund-, Ober- und Gesamtschule sowie an jedem Gymnasium

eine Schulsozialarbeiterin/einen Schulsozialarbeiter zur Verfügungstellen zu können, wer-

den die Personalkosten für insgesamt 792 Stellen bezuschusst. Die Mittel für die Perso-

nalkostenzuschüsse werden den Jugendämtern des Landesals Festbetrag je Stelle zuge-

wiesen,die diese an freie Träger der Jugendhilfe oder an Gemeinden weiterleiten.
 

Begründung:

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind eine wichtige Unterstützung der

Lehrkräfte an Schulen und tragen wesentlich zu einem reibungslosen und harmonischen

Schulablauf bei. Sie sind wichtige Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche bei Mob-

bing, Streit und Konflikten. Sie können gezielt auf individuelle Probleme von Kindern ein-

gehenunddiese aktiv unterstützen.

Es gibt, bedingt durch die Coronapandemie, besonderen Bedarf an Vertrauens- und Kon-

taktpersonenfür die Schülerinnen und Schüler, denn neben persönlichen Problemenstel-

len auch die erheblichen Lerndefizite durch Fernunterricht und Unterrichtsausfälle in den

letzten 2 Jahren ein großes Problemfeld. Zudem gibt es einen kontinuierlichen Anstieg an

Mobbing-Vorfällen an Schulen, denen gezielt entgegengewirkt werden muss. Daher sind

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an jeder Schule zu etablieren.   
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AHF

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbr.dat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjjsAusg.dat>

Seite: 63 Kapitel:|0 5 050 Titel:|5 26 66
Zweckbestimmung: Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben

Stichwort: Unnötige Titelaufwüchse vermeiden — Sachverständige und Gerichtskosten
auf IST-Stand von 2020 zurückführen(II)

Ansatz im Entwurf 2022 :

100.000 €

Anderung(+/-):

-100.000 €

Ansatz neu:

0€

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 7

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€ 
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Deckung bei:

Seite  |Kapitel Titel \ Stichwort i in Höhe von

| €

€

insgesamt: €
 

 

Erläuterungen:(Änderungenbitte unterstreichen)

 
Begründung:

Die teils deutlichen Titelaufwüchsefür Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Aus-

gaben zwischen dem IST-Stand 2020 und dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 bzw.

2022 stellen keine notwendigen Ausgabendar und sind daher auf den Stand der IST-Aus-

gaben von 2020 zurückzuführen. Die hierdurch eingesparten Finanzmittel könnenstattdes-

sen für die Finanzierung wirklich sinnvoller Projekte herangezogen werden,die den Kin-

dern und Jugendlichen, Erziehern und Lehrern sowie dem Schul- und Bildungssystem ins-

gesamt zugutekommen.
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Gesetzentwurf

zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

Seite: 273 Kapitel:|0 5 060 Titel:|6 3 3 10
Zweckbestimmung: Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förde-
rung der Kindertagesbetreuung
 

Stichwort: Elternbeitragsfreiheit für das vorletzte Kita-Jahr

Ansatz im Entwurf 2022

537.745.500 €
 

 

Änderung(+-):

+ 14.800.000 €
 

 

 

  

 

 

 

Ansatz neu:

552.545.500 €

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

Verpflichtungsermächtigungen 2022 .

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Fälligkeiten:

€
 

Ansatz neu mit Fälligkeiten:   
Eingegangen:tt.mm jjjj<einpr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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— _— =

 

  

 

      
  

Deckung bei: Einzelplan 20

Seite |Kapitel [Titel ‘| Stichwort inHöhevon
18 20 020 359 15 Entnahme aus der allgemeinen! 14.800.000€I

Rücklage

_ €
insgesamt: - \ 14.800.000 €
 

  

Erläuterungen: (Änderungen bitteunterstreichen)

Seite 73:

Die Zusammensetzung der Zuschüsse nach KitaG kann der folgenden Übersicht entnom-

men werden:

 

 

 

 

2022

EUR

(=)
3. Landeszuschüsse gemäß 88 17c und d KitaG

Elternbeitragsfreiheit 57.705.000

Summe zu 3. 57.705.000

(=:)
Zusammen 552.545.500

Begründung: :

Eine Kita leistet viel mehr, als Kinder zu betreuen. Sie ist ein wichtiger Ort frühkindlicher

Bildung. Und Bildung ist ein Grundrecht, das von der Kita bis zur Hochschule kostenlos

sein muss. Bildung muss für alle zugänglich sein, unabhängig vom Einkommen oder vom

sozialen Status der Eltern. Nur so sind gleichberechtigte Teilhabe und Chancengerechtig-

keit möglich.

Derin derletzten Legislaturperiode unter Rot-Rot begonnene WegderKitabeitragsfreiheit

für das letzte Kita-Jahr sowie die komplette Beitragsfreiheit für Kinder, deren Eltern Trans-

ferleistungen beziehen oder Geringverdiener*innensind, darf daher nicht verschoben, son-

dern muss konsequentfortgeführt werden.

Ab August 2022 soll deshalb auch für das vorletzte Kita-Jahr die Elternbeitragsfreiheit gel-

ten. Hierzu muss das Kitagesetz geändert werden.

Der weitere Ausbau der Kitabeitragsfreiheit ist nicht nur eine lohnendeInvestition in die

Kinderfreundlichkeit unseres Landes. Es werden auch Familien entlastet, die gerade in  
2
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Pandemiezeiten vor großen Herausforderungen standen und noch immer stehen. Hinzu

kommendie stetigen Konflikte um die Regelungen vonElternbeiträgen zwischen den Ge-

meinden, Eltern und Trägern. Die unterschiedliche Bemessung von Elterngebühren sorgt

für Unsicherheiten, rechtliche Auseinandersetzungen und einen hohen Verwaltungsauf-

wand. Es ist dringend geboten diese Konflikte zu befrieden, da diese oft auf dem Rücken

der Eltern ausgetragen werden. Der Ausbau derKitabeitragsfreiheit würde einen Beitrag

dazuleisten.
Die hier geforderte Verbesserung ist ein Zwischenschritt in Richtung einer kompletten

Kitabeitragsfreiheit. Diese würdenicht nur als ein erheblicher wirtschaftlicher Standort- und

Ansiedlungsvorteil für das Land Brandenburg zu Bucheschlagen, sie wäre auch ein wich-

tiges Signal der Wertschätzung gegenüber den Familien und den Kindern.
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Seite: 72f. Kapitel: 05 060 Titel:/6 33 10

 
 

Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbändenzur För-
derung von Kindertagesbetreuung
 

 

Stichwort: \Wahlversprecheneinhalten — Vorletztes KiTa-Jahr betragsfrei machen

 

Ansatz im Entwurf 2022

537.745.500 €
 

Änderung (++):

+ 35.000.000 €
 

Ansatz neu:

572.745.500 €
 

 

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

  

 

 

 

Zz . __ €

Verpflichtungsermachtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten: u _

€

Ansatz neu mit Falligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjj<éinbrdat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<ausg.dat>

 



Landtag Brandenburg

 

 

 

 

    
 

Deckung bei:

Seite |Kapiteı lITiteı  Istienwort in Höhe von
29 20 020 972 10 Globale Minderausgaben 35.000.000 €

€

insgesamt: 35.000.000 €

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Die Zusammensetzung der Zuschüsse nach KitaG kann der folgenden Übersicht entnom-
men werden:

 

 

 

 

2022

_ EUR

[...]
3. Landeszuschüsse gem. 88 17c und d KitaG

Elternbeitragsfreiheit | 77.905.000

Summe zu 3. 77.905.000

L.] _
Zusammen 572.745.500

Begründung:

Die schrittweise Abschaffung der Elternbeiträge in der KiTa bis zum Jahr 2024 war eines

der zentralsten Projekte und Wahlversprechenderrot-schwarz-grünen Regierungspartner.

Eine nicht unerhebliche Anzahl an Wählern schenkten aufgrund dieser Tatsache den Re-

gierungsparteien ihre Stimme und vertraute darauf, dass Familien dadurch zukünftig ent-

lastet werden. Die für das Jahr 2022 angekündigte KiTa-Beitragsfreiheit für Kinder im vor-

letzten Jahr vor der Einschulungsoll nun jedoch um ein weiteres Jahr verschoben werden.

Dies ist aus Gründendersozialen Gerechtigkeit und im Sinne einer familienfreundlichen

Politik, gerade auch vor dem Hintergrund der wachsendenfinanziellen Belastungen, denen

sich die Familien insbesondereinfolge der Corona-Politik ausgesetzt sehen, schlichtweg

inakzeptabel.

Infolgedessenist die Landesregierung aufgefordert, den zweiten Schritt der Elternbeitrags-

freiheit — entsprechend des ursprünglichen Vorhabens — im kommenden Jahr umzusetzen

unddie hierfür notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. |  
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Seite: 72 Kapitel:|0 5 0 6 0 Titel:|6 3 3 1.0
Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbändezur För-
derung von Kindertagesbetreuung
 

Stichwort: 2. Beitragsfreies Kita-Jahr

[Ansatz im Entwurf 2022

537.745.500 €
 

Änderung (+1-):

+ 42.000.000 €

Ansatz neu:

579.745.500 €

 

|Haushaltsvermerk: (Anderungen bitte unterstreichen)

 

 
 

 

 

 

_ _

Verpflichtungsermächtigungen 2022 —_

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten: _ —_

€
Ansatz neu mit Falligkeiten:

€   
Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbrdat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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[Deckungbei:

Seite [Kapitel Titel Stichwort a in Höhe von

24 20 020 461 20 Zur Verstärkung der Personalaus- 42.000.000 €
gabenin allen Einzelplänen

insgesamt: 42.000.000 €
 

 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

Die Zusammensetzung der Zuschüsse nach KitaG kann der folgenden Übersicht entnom-
men werden: _ _

 

 

 

 

 

    
 

 

ee _ 2022 EUR
1. Landeszuschüsse gem. § 16 KitaG Sockelbetrag
Sprachstandförderung und Bestandsschutz 266.403.000

8.022.000
Summezu 1. Bu _ 274.425.000
2. Landeszuschüsse gem. § 16a KitaG Ausgleichsbetrag Perso-
nalschlüsselverbesserung* 191.313.200
Ausgleichsbetrag Erweiterung Rechtsanspruch __ 19.623.900
Summezu 2. ln 210.937.100
3. Landeszuschüsse gem. 88 17c und d KitaG
Elternbeitragsfreiheit 84.905.000
Summe zu 3. _ ee 84.905.000
Ausgleichsbetrag gem. Kita-Leitungsausgleichsverordnung
Sockel Leitungsfreistellung ee 9.478.400
Summe zu 4 _ nn 9.478.400
Zusammen _ Bu 579.745.500

Begründung:

Die Umsetzung der Befreiung von Elternbeiträgen für das vorletzte Kita-Jahr ist bereits,
wie es den Eltern und Kindern zugesagt wurde, in 2022 vorzunehmen.Im Koalitionsver-
trag steht: „Die Koalition wird im Jahr 2022 das vorletzte Kita-Jahr beitragsfreistellen.“

Wenngleich die Corona-Pandemie Prioritäten hat verschieben lassen, so waren es doch
insbesonderedie Eltern die Kita- und Grundschulkinder, die in dieser Zeit enorme Belas-
tungenzu tragen hatten. Auch dem mussdurch die Entlastung ab 2022 Rechnung getra-
gen werden.

Zusagensind einzuhalten. Politik muss verlässlich sein und bleiben.  
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Seite: 72 Kapitel:{b 5 0 6 0 Titel:|6 3 3 10
Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur För-
derung von Kindertagesbetreuung

 
 

 

 

Stichwort: Pauschalbetrag Elternbeitragsbefreiung
 

 

[Ansatz im Entwurf 2022

537.745.500 €
 

Anderung(+/-):

+ 1.073.600 €
 

Ansatz neu:

538.819.100 €
  

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

 

 

 

  

___£

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten: |

€

Ansatz neu mit Falligkeiten: | . |

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjj<éinbrdat> / Ausgegeben:tt.mm.jjjj<ausg.dat>
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Deckung bei:

Seite Kapitel Titel Stichwort 7 in Höhe von

24 20 020 461 20 Zur Verstärkung der Personalaus- 1.073.600 €
gabenin allen Einzelplänen

insgesamt: 1.073.600 €
 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Die Zusammensetzung der Zuschüsse nach KitaG kann der folgenden Übersicht entnom-
men werden: _

  

  

  

 
 

  

   

__ | 2022 EUR
1. Landeszuschtisse gem.§ 16 KitaG
Sockelbetrag 266.403.000
Sprachstandförderung und Bestandsschutz _ 8.022.000

Summezu 1. 274.425.000

2. Landeszuschüsse gem. § 16a KitaG Ausgleichsbetrag
Personalschliisselverbesserung* 191.313.200

Ausgleichsbetrag Erweiterung Rechtsanspruch 19.623.900

Summezu 2. _ _ 210.937.100
3. Landeszuschüsse gem. §§ 17c und d KitaG
Elternbeitragsfreiheit _ 43.978.600
Summezu 3. _ 43.978.600
Ausgleichsbetrag gem.Kita-Leitungsausgleichsverordnung
SockelLeitungsfreistellung _ _ 9.478.400
Summezu 4 _ _ 9.478.400
Zusammen _ _ _ 538.819.100 
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Begründung:

Das OVGBerlin-Brandenburg hat in seinem Urteil am 17.06.2021 festgestellt, dass die
Höhe des pauschalen Erstattungsbetragesin Höhe von 12,50 EUR/Fall für Ausgleichs-
zahlungen der Landkreise und kreisfreien Städte an Kita-Träger für deren Verluste durch
die Elternbeitragsbefreiung von Eltern mit geringem Einkommenfehlerhaft ist. Der
Städte- und Gemeindebund hatte eine Pauschale in Höhe von 25,92 EUR gefordert.

Insgesamtbetrifft dies nach Schätzungendes Landes Brandenburg rd. 40.000 Kinder.

Daher sind den Landkreisen und kreisfreien Städten für 2021 nachträglich und für 2022
zusätzlich jeweils 536.800 EUR zuzuweisen:

 

 

40.000 Kinder x 25,92 EUR = 1.036.800 EUR
40.000 Kinder . x 12,50 EUR = 500.000 EUR
Differenz = 536.800 EUR

Nachzahlung 2021 536.800 EUR
Erhöhung Ansatz Zahlung 2022 _ 536.800 EUR
Anderung Ansatz 2022 1.073.600 EUR   
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Seite: 74 Kapitel:|0 5 06 0 Titel:]5 4 7 6,1
Zweckbestimmung: Sächliche Verwaltungsausgaben |

Stichwort: Aus- und Fortbildung Kita-Personal

[Ansatz im Entwurf 2022 nn

2.880.000 €

Anderung(+/-):

1.120.000 €

Ansatz neu:

4.000.000 €

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen) . —_ |

€

Verpflichtungsermachtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einb.dat> / Ausgegeben! tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg _ eS

 
 

 

  

   
 

Deckung bei:

Seite Kapitel Titel |Stichwort : in Höhe von 7 |

32 05 020 359 11 Entnahme aus der Rücklage Per- 1.120.000 €

sonalbudget

insgesamt: 1.120.000 €
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Begründung:

Meldung der PNN(u. a. Medien) Ende August 2021):

„Nach dem aktuellen Länderreport „Frühkindliche Bildungssysteme 2021“, den die Bertels-

mann-Stiftung ... veröffentlicht hat, werden trotz "erheblicher Verbesserungen’ seit 2013

im Land immer noch neun von zehnKitakindern ‘nicht kindgerecht' betreut...“

Dasliegt zu einem erheblichenTeil an nicht ausreichend vorhandenem Kita-Personal, aber

auch an deren zu wenig ermöglichter Weiterbildung. Für die Aus- und Fortbildung sind die

Kita-Träger verantwortlich und dort ist es auch immer eine Frage des Geldes, in welchem

Umfang WeiterbildungsmaßnahmendurchdasKita-Personal in Anspruch genommenwer-

den können.

Aus diesem Grund sind die sogenannten „Bildungsgutscheine“in stärkerem Maßeals bis-

her zur Verfügung zu stellen, um so vielen Erzieherinnen und Erziehern wie möglich lau-

fende Fortbildungen im Rahmendes „Landesprogrammes Fachkräftequalifizierung und -

gewinnung“ zu ermöglichen.  
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Seite: 86 . Kapitel:|0 5 070 Titel:|6 85 6 0
Zweckbestimmung: Zuschüssefür die sprachliche und gesellschaftliche Integration
von Flüchtlingen durch Weiterbildung

Stichwort: Keine steuergeldfinanzierten Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge

Ansatz im Entwurf 2022 .

150.000 €

Änderung(*/-):

-150.000 €

Ansatz neu:

0€

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen) . —_

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Falligkeiten:

©

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€   
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg Bu

 

Deckung bei:|

  

Seite [Kapitel Titel Stichwort in Höhe von
  

    
 

insgesamt:

 €

€

 Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

Begründung:

 
Die im EP 05 veranschlagten Mittel werden für die „Förderung von Grundkursen zum Er-

lernen der deutschen Sprachefür Flüchtlinge“ veranschlagt; Flüchtlinge aber genießen nur

einenzeitlich begrenzten Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland. Insofern

bedürfen sie keiner sprachlichen odergesellschaftlichen Integrationsmaßnahmenzulasten

der Steuerzahler. Entsprechende Maßnahmenlassen sich kostenneutral seitens der zahl-

reichen ehrenamtlichenInitiativen, die unentgeltlich arbeiten, organisieren.  
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Seite: 86 Kapitel:|0 5 07 0 Titel:|6 8 5 60

Zweckbestimmung: Zuschüssefür die sprachliche und gesellschaftliche Integration
von Flüchtlingen durch Weiterbildung

Stichwort: Fachdeutschkurse |

Ansatz im Entwurf 2022

150.000 €

Anderung(+/-):

+ 150.000 €

Ansatz neu:

300.000 €

|Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen2022 : u |

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€

 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<Einbr.dat> / Ausgegeben! tt.mm.jjjj<Ausg.dat>



Landtag Brandenburg

 

 

    
  

Deckung bei:

|
Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

32 05 020 359 10 Entnahme aus der Rücklage Ver- 150.000 €
waltungsbudget

insgesamt: 150.000 €
 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von Grundkursen zum Erlernen der deutschen

Sprachefür Flüchtlinge, insbesondere zur Alphabetisierung und zum Erlernen fachspezifi-

scher Deutschkenntnisse sowie Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zur Qualifizierung ihrer Tätigkeit in der Bildungsarbeit mit Flüchtlingen.

Begründung:

Viele Geflüchtete verfügen über gute Ausbildungen,die sie in ihren ehemaligen Heimatlän-

dern absolviert haben. Sie könnenaberin ihren Fachgebieten nur schwer bzw. gar nicht in

Deutschland in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden, weil sie zwar über allgemeine,nicht

aber über fachbezogene Deutschkenntnisse verfügen. Um dieses Potential.nutzen zu kön-

nen und weitere Erfolge beider Integration Geflüchteter erzielen zu können, sind die bisher

angebotenen Deutschkurse zu erweitern.   
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Seite: 89 ~Kapitel:[0 5070] Titels 84 6 1
Zweckbestimmung: Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger für politische Bil-
dungs-arbeit und den Ring für politische Jugend _|

Stichwort: Parteipolitisch motivierte Verwendung von Steuergeldern stoppen

Ansatz im Entwurf 2022

588.900 €

Änderung (*-):

-500.000 €

Ansatz neu:

88.900 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermachtigungen2022 . —

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Falligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbrdat> / Ausgegeben: tt.mm_jjjj<ausg.dat>



Landtag Brandenburg

 

   

  

    
 

Deckungbei:

Seite Kapitel” Titel | Stichwort 7 7 in Höhe von

€

insgesamt: €
 

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Begründung:

Hinter den veranschlagten Ausgaben verbergen sich eindeutig parteipolitisch motivierte

Zielstellungen, um gegen unerwünschte politische Strömungen und Meinungen zu agitie-

ren, Kinder und Jugendliche zu indoktrinieren und hierbei durchdie einseitige Verwendung

von Steuergeldern einen Wettbewerbsvorteil in der politischen Auseinandersetzung zu er-

langen. Diese Vorgehensweiseist inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen.

Dahersind Einsparungen vorzunehmen.Diese Einsparungensind bildungspolitischen Pro-

jekten zuzuführen, die tatsächlich sinnvoll sind und das Schul- und Bildungssystem — und

damit die Erzieher, Lehrer, Kinder, Jugendlichen und deren Eltern — stärken.   
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Seite: 108 Kapitel:| 0 5 200 Titel:|4 22 10

Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,
Richterinnen und Richter

Stichwort: Schulpsychologischen Beratungsdienst ausbauen, betroffenen Kindern und

ugendlishen—7OOWOOT _

Ansatz im Entwurf 2022

7.484.800 €

Änderung (+-): |

+1.700.000 €

[Ansatzneu:

E —_ EOE

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen)

€

|Verpflichtungsermachtigungen2022,

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Falligkeiten: 7

€

 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<cinbrdat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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Deckungbei:

Seite [Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

39F. 05 020 TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm 1.700.000 €
„Aufholen nach Corona“

€

insgesamt: 1.700.000 €

Erläuterungen:(Änderungenbitte unterstreichen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung _ BesGr. Lfb. 2021 2022 nn

[J L.] [J L.] L.]
Schulpsychologierätin, Schulpsycholo-

gierat A13 hD 30,00 60,00

L..] _ [..] [J _ L.] L.] _
Zusammen: 249,00 289,00

Leerstellen:

L.]

Begriindung der Anderungenim Stellenplan:

2022

Zugänge:

NeueStellen:

30,00 A13 hD Schulpsychologieratin, Schul-

_ psychologierat

30,00 Zugänge neueStellen

30,00 Stellen Zugänge insgesamt

30,00 Stellen Zugänge/ Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Umwandlungen und Umsetzungen

6,00 A10 gD Regierungsinspektorin, Regie- Umwandlung von A10 gD

rungsinspektor

4,00 A8mD Regierungshauptsekretärin, Umwandlung von A8 mD

Regierungshauptsekretär

I 10,00 Umwandlungen/Umsetzungen

10,00 Stellen Zugänge insgesamt

10,00 Stellen Zugänge/ Abgänge(-)

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

7,00 Von A11 gD Regierungsamtfrau, nach A12 gD Regierungsamtsratin,

[ . Regierungsamtmann Regierungsamtsrat

_ _7,00 „ Sonstige Hebungeninsgesamt

7,00 Stellenhebungen insgesamt 
 

 



Landtag Brandenburg

Begründung:

Berechtigte Klagen über mangelnde personelle Kapazitäten zur Wahrnehmung ihrer kom-
plexen und wichtigen Aufgabe wurdenseitens der Brandenburger Schulpsychologenin den
vergangenen Jahren wiederholt vorgetragen. Gleichzeitig vermerken zahlreiche bundes-
weite und regionale Studien einen deutlich gestiegenen Beratungsbedarf infolge der Coro-
namaßnahmen von Bund und Ländern.
Spätestens mit der Veröffentlichung der Studie JuCoIl der Universitäten Frankfurt und Hil-
desheim im Dezember2020ließen sich die schwerwiegenden AuswirkungendieserPolitik
auf das seelische und körperliche Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen nicht länger
ignorieren.
Diese Ergebnisse stimmen auch mit jenen der COPSY-Studie des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) überein, die Mitte Februar 2021 präsentiert wurde. Demnach
leidet infolge der monatelangen Schulschließungen sowie Besuchs- und Kontaktverboten
ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen an depressiven Symptomen. Essstörungen,

selbstverletzendes Verhalten als Bewältigungsstrategie (gerade bei Mädchen und jungen
Frauen), substanzielle psychosomatische Beschwerden (wie Einschlafprobleme, Kopf-
schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten), Zukunftssorgen, Angststörungen bis hin zu
versuchten bzw. vollendeten Suiziden — davon allein mindestensvier in Brandenburgseit
Beginn des Jahres — habenein alarmierendes Ausmaß angenommen.

Der Sprecherdes Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ e.V.), Jakob Maske,
betonte daraufhin bereits Mitte Mai d. J., es gebe „psychiatrische Erkrankungenin einem

Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben.“

Dies führt auch in den Neuen Bundesländern zu einer stetig wachsenden Inanspruch-
nahmeprofessioneller Hilfe. So konnte jüngstin einerBlitzumfrage der Ostdeutschen Psy-
chotherapeutenkammer (OPK) vom März 2021 nachgewiesen werden, dass rund 80 Pro-
zent der ostdeutschen Psychotherapeuteneine deutlich gestiegene Nachfrage ihrer Ange-

bote, insbesonderein der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen, verzeichnen.
Diese Ergebnisse stehen allesamt in völligem Widerspruch zu der Sonderstudie „Jugend
in Brandenburg 2020 - Auswirkungen der Corona-Pandemie“, die vom Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport in Auftrag gegeben wurde und deren Ergebnisse Mitte Februar
2021 vorlagen. Die Studienaussagenbestätigten den damaligen Kurs der Landesregierung
bzw. des MBJS undbildeten die argumentative Grundlage auchseitens der Koalitionsfrak-
tionen, Forderungen nach geeigneten Gegenmaßnahmenals angebliche „Angst- und Pa-
nikmache“ zurückzuweisen.
Dasshier frühzeitig dringender Handlungsbedarf angezeigt gewesen wäre, beweist der
Aufruf der Barmer Krankenkasse in Brandenburg, die angesichts des Umfangs des Prob-
lems die Landesregierungbereits Anfang Mai 2021 aufforderte, durch entsprechende MaR-
nahmenunverzüglich gegenzusteuern.

Eine passgenaue, niedrigschwellige und flächendeckende Beratung zur Prävention von
Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, die Unterbreitung individueller Hilfeleistungen sowie
alle anderen Bestandteile des umfangreichen Aufgabenprofils gemäß der „Verwaltungsvor-
schriften über die schulpsychologische Beratung“ (VVpsyBer) kann von den Schulpsycho-
logen auf Grundlage der derzeitigen Personalausstattung von 30 VZE (entspricht ca. 1

Schulpsychologe auf 10.000 Schüler) nur noch unter größter Anstrengung in der gebote-
nen Qualität gewährleistet werden. Dies aber wäre dringend notwendig, damit nicht nur die

betroffenen Familien und deren Kinder bei psychisch und psychosozial bedingten Proble-
menbegleitet werden können; auch die Lehrer sind bei der Umsetzung des Unterrichts und  
 

-3-



Landtag Brandenburg _

 

individueller Förderangebote auf die Handlungsfähigkeit der Schulpsychologen dringend
angewiesen, zumal sich für die kommendenSchuljahre ein deutlicher Anstieg an sonder-
pädagogischen Förderbedarfen, v.a. im Bereich der Förderschwerpunkte „Emsoz“ und
„Lernen“, abzeichnet.

 

Das Aufholen der massiven Lernrückstände und die psychosozialen Folgeschäden der
Pandemiepolitik bei Kindern und Jugendlichenlassen sich nicht ohne eine auskömmliche
Zahl an professionellen Schulpsychologen bewältigen.

Die schulpsychologischen Beratungsstrukturen im Land Brandenburg müssen deshalb
personell deutlich ausgebaut werden.
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Seite: 111 . Kapitel:|0 5 200 _ Titel:]5 2 6 1 0
Zweckbestimmung: Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben

Stichwort: Unnötige Titelaufwüchse vermeiden — Sachverständige und Gerichtskosten
auf IST-Stand von 2020 zurückführen(III)

Ansatz im Entwurf 2022

120.000 €

Änderung(H-):

-80.300 €

Ansatz neu:

39.700 €

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitteunterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(*+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mitFälligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einor.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>

 



Landtag Brandenburg
 

 

 

   

    
  

Deckung bei:

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

€

€

insgesamt: €
 

 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

 

Begründung:

Die teils deutlichen Titelaufwüchsefür Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Aus-

gaben zwischen dem IST-Stand 2020 und dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 bzw.

2022 stellen keine notwendigen Ausgaben dar und sind daher auf den Stand der IST-Aus-

gaben von 2020 zurückzuführen. Die hierdurch eingesparten Finanzmittel könnenstattdes-

sen für die Finanzierung wirklich sinnvoller Projekte herangezogen werden, die den Kin-

dern und Jugendlichen, Erziehern und Lehrern sowie dem Schul- und Bildungssystem ins-

gesamt zugutekommen.   
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Seite: 134 Kapitel:|0 5 3 00 Tite:]4 29 61
Zweckbestimmung: Personalausgabenfür das „Refugee Teachers Program“

Stichwort: Gescheitertes „Refugee Teachers Program“ stoppen, weitere Steuergeldver-
schwendung beenden

Ansatz im Entwurf 2022 :

787.500 €

Anderung(+/-):

-787.500 €

Ansatz neu:

0€

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 . .

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einpr.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>
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Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von
€

€

insgesamt: €
  

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

Begründung:

Seit 2016 finanziert die Brandenburger Landesregierung das „Refugee Teachers Program“
der Universität Potsdam — bislang mit rund 1,8 Mio. €. Ziel des Programmsseies, „geflüch-
teten“ Lehrern durch Zusatzqualifikationen eine Perspektive für eine Übernahmein den
Schuldienst des Landes Brandenburg zu eröffnen, wobeidiese gleichzeitig als „Brücken-

bauer“ und „Vermittler zwischen den Kulturen“ fungieren sollten. Auch dem eklatanten Leh-
rermangelim Land Brandenburgsollte dadurch entgegengewirkt werden.
Das Projekt stieß anfangs in der medialen Berichterstattung auf großes Interesse und
wurde durchweg als wegweisendes Modell auch für andere Bundesländer gelobt. Am
26.04.2021 wurde in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur sowie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport die
Verlängerung des „erfolgreichen“ Programms verkündet. Laut Wissenschaftsministerin Dr.
Schüle (SPD) sei das Programm ein „Konzept der Hoffnung. Und ein innovatives Konzept,
um hochqualifizierte und hoch motivierte Geflüchtete sinnvoll weiter zu qualifizieren und
ihnen eine Perspektive zu bieten.“ Das Programmsei„ein BrandenburgerExportschlager“.
Tatsächlich ist die Bilanz des Programmsfünf Jahre nach dem Projektstart und drei Monate
nach dem Beschluss zu dessen Verlängerung niederschmetternd: Neben durchgängig ho-

hen Abbruchquoten von bis zu 80% (Oktober 2016)beigleichzeitig niedrigen Absolventen-
quoten haben von insgesamt 105 Projektteilnehmern, welche die Prüfungen erfolgreich
absolvierten, bisher überhaupt nur vier eine unbefristete Stelle als Lehrer angetreten
(3,8%); weitere 34 seien als ‚sonstiges pädagogisches Personal“ an Brandenburger Schu-
len tätig (32,4%). Die übrigen Absolventen - 65 Personen - habenkeine Stelle angetreten
oder aus verschiedenen Gründenkeine solche antreten können(rund 62%).
Für die Potsdamer Neuesten Nachrichten hat sich das Projekt für die Teilnehmerals eine
„Sackgasse“ erwiesen: „Die Rechnung, die Absolventen in den Brandenburger Schuldienst
zu integrieren, ging ganz offensichtlich nicht auf.“ Die Absolventen seien „ernüchtert und

enttäuscht“, viele fühlten sich „im Stich gelassen“ und seien insgesamt„bedient“. Das Pro-
jekt sei ein „Flop“. Auch die BrandenburgerIntegrationsbeauftragte erkennt das Projekt als
gescheitert an: „Die Absolventenfühlen sich da sehralleingelassen und auchein bisschen
mit falschen Versprechungenin eine Richtung gebracht, die dann gar nicht die richtige
war.“ Es habe insgesamt am „guten Willen“ der zuständigen Landesstellen gefehlt.
Während dasBildungsministerium auf die vernichtende Kritik laut Medienberichten „aus-
weichend"reagierte,hielt die Wissenschaftsministerin trotz gegenteiliger Faktenlage auch
weiterhin an ihrer bisherigen Einschätzung fest und erklärte noch Ende Juni 2021: „Das
Projekt ist ein Erfolg.“   == I



Landtag Brandenburg

 

Vor diesem Hintergrundist eine Fortschreibung des Projekts auch mit Blick auf die damit
verbundenen hohen Kostenfür den Steuerzahler von bislang rund 1,8 Mio. € unter keinen

Umständenlänger hinnehmbar. Die geplante Finanzierung durch das MBJSi.H.v. 787.500
€ im Haushaltsjahr 2022 ist daher ersatzlos zu streichen.  
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seite:377° Kapitel: 5 300]  —_‘Titel:|6 8 4 6 5
Zweckbestimmung: Zuschüsseanfreie Träger

Stichwort: Neutralitätsgebot an Schulen achten - politische BeeinflussungvonKindern
und Jugendlichen beenden

Ansatz im Entwurf 2022

1.635.200 €

Änderung(+-):

-707.000 €

Ansatz neu:

928.200 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€

[Verpflichtungsermächtigungen 2022 -

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einor.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>
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Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel | Stichwort in Höhe von

€

€

insgesamt: €

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Übersicht des geplanten Einsatzes der Mittel nach Maßnahmenbereichen:

2021
EUR

1. Durchführung des muttersprachlichen Unterrichts 400.000

2. Maßnahmender fachübergreifenden Kompetenzentwicklung

2.1 Projektverbund kobra.net 100.000

2.2 Gedenkstättenpädagogik 75.000

2.3 Projektförderung-RAA- 384.000

2.4 Projekte gegen sexuelle Gewalt-und-fürsexuelle-Bildung-unterm-Regenbogen") 53.000

2.5 diverse Projekte zur kulturellen Bildung, Schultheaterarbeit, Gewaltprävention, Gesund- 300.000

heitsforderung;NachhaltigkeitGlobalisierung u.ä.

Summe: 928.200

Begründung:

Im Jahr 2022 sollen laut der Übersicht der entsprechenden Maßnahmenbereiche Mittel i.H.v.

334.000 EUR an die Projektförderung RAA (Maßnahmenbereich 2.3; +264.000 EUR i. Vgl. zu

2021), weitere 53.000 EURin Projekte gegen sexuelle Gewalt und für sexuelle Vielfalt/“Bildung

unterm Regenbogen" (Maßnahmenbereich 2.4) sowie 405.000 EUR für „diverse Projekte zur kul-

turellen Bildung, Schultheaterarbeit, Gewaltprävention, Gesundheitsförderung, Nachhaltigkeit, Glo-

balisierung u.ä." (Maßnahmenbereich 2.5; +40.000 EUR i. Vgl. zu 2021) ausgegeben werden.

Die RAA Brandenburg sind nach eigenem Verständnis eine „unabhängige Unterstützungsagentur

für Bildung und gesellschaftliche Integration“, deren Ziel es sei, die Gesellschaft ‚für kulturelle, re-

ligiöse und ethnische herkunftsbezogene Heterogenität“ zu sensibilisieren und zu öffnen. Darüber

hinaus verstehensie sich als Organisation, die sich im politisch motivierten „Kampf gegen Rechts“

engagiert. Tatsächlich sind die RAA nicht unabhängig, sondern verfolgen als Teil eines landeswei-

ten Netzeslinker und migrationsbefürwortender Organisationen handfeste gesellschaftspolitische

Interessen. Dabei werden die angeblichen Vorteile gesellschaftlicher und kultureller Heterogenisie-

rung sowie unbegrenzter Zuwanderung unreflektiert propagiert, während die daraus resultierenden

massivenpolitischen, sozialen, wirtschaftlichen sowie kulturellen Verwerfungen und Spaltungsten-

denzennegiert werden.

Mit diesem unverantwortlichen Vorgehen tragen die RAA dazubei, legitime Kritik an der Flücht-

lings- und Migrationspolitik unterschiedslos als vermeintlich rechtsextrem und/oderrassistisch zu

stigmatisieren, die demokratische Auseinandersetzung zu verhindern und das Grundrecht auf Mei-

nungsfreiheit nachhaltig zu beschädigen.   
  

-2-
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Das Aufoktroyieren von Sprach-, Denk- und Verhaltensvorgaben ist kein Merkmal einer freiheitli-

chen Gesellschaft und hat daher insbesondere im Schul- und Bildungsbereich keinen Platz. Dar-

über hinaus werden die RAA bereits im Einzelplan 07 mit 729.300 EUR institutionell gefördert (vgl.

07 010, Titel 684 70).

 

Ähnlich kritisch ist die Förderung von Projektenfür „sexuelle Vielfalt", hierbei namentlich das soge-

nannte Bildungsprojekt “Bildung unterm Regenbogen" des Landesverbands AndersARTig e.V., zu

bewerten. Ein Mitteleinsatz für Projekte gegen sexuelle Gewalt ist zu begrüßen, jedoch findet er

seine Grenzenbeieiner ideologisch motivierten Propaganda von „sexueller und geschlechtlicher

Vielfalt“, die im Rahmen von Workshops an Schulen Verwendungfinden soll und teils unter Aus-

schluss der betreuenden Lehrer und ohne Einverständnis der Eltern zu den vermittelten Inhalten

stattfindet

Daneben beschränktsich der Verein AndersARTIGnichtallein auf Projekte gegen sexuelle Gewalt

und „sexuelle Vielfalt“; vielmehr werden diese Bereiche, wie bei solchen Vereinen allgemein üblich,

unter den Stichworten „Demokratie-" und/oder „Menschenrechtsbildung“ ganz selbstverständlich

auf weitere Anliegen ausgedehnt, die eindeutig einer bestimmten (partei)politischen Gesinnung zu-

geordnet werden können. So werden auf dem Facebook-Auftritt „Bildung unterm Regenbogen“

Verlinkungenzu Artikeln und Interviews geteilt, in denen ganze Bevölkerungs- und Berufsgruppen,

Behörden undInstitutionen mit dem Pauschalvorwurf,strukturell rassistisch zu sein, belegt werden.

Nebenderhinlänglich bekannten Forderung nach grenzenloser Zuwanderung wird ebenso unter

der Wortneuschöpfung „Klimagerechtigkeit“ altbekannten sozialistischen Umverteilungsfantasien

das Wort geredet.

Dadie einseitige Politisierung und Beeinflussung unserer Kinder und Jugendlichen im Rahmen von

Schule und Unterricht verhindert werden muss, sind die veranschlagten Gelder ausschließlich an

Projekte zu knüpfen, die sich sexueller Gewalt entgegenstellen.   
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Stichwort: Bildung unterm Regenbogen und Förderung diverser Projekte im Bereich der

Seite: 137 Kapitel:|0 5 300 Titel:|6 84 6 5
Zweckbestimmung: Zuschüsseanfreie Träger

 

kulturellen Bildung

 

Ansatz im Entwurf 2022

  

 

 

  

 

 

  
Eingegangen: tt.mm.jjjj<einpr.dat> / Ausgegeben:tt.mm .jjjj<Ausg.dat>

1.635.200 €

Änderung (+/+): zu |

+ 67.500 €

Ansatz neu: 1

__ 1.702.700 €

Haushaltsvermerk: (Anderungenbitte unterstreichen) :

__ €

Verpflichtungsermachtigungen 2022 :

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatzneu mit Fälligkeiten: nn 1

€ 
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Deckung bei: Einzelplan 05

Seite Kapitel , Titel ~|Stichwort u - in Höhe von

32 05 020 359 10 Entnahme aus der Rücklage Ver- 67.500 €
waltungsbudget

insgesamt: 67.500 €
 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Übersicht des geplanten Einsatzes der Mittel nach Maßnahmenbereichen:

 

 

2022

EUR

(..-)
2.4. Projekte gegen sexuelle Gewalt und fiir sexuelle Vielfalt

(„Bildung unterm Regenbogen‘) 120.500

(...)
Summe 1.702.700

 

Begriindung:

„Bildung unterm Regenbogen“ deckt mit seinen Bildungsangeboten mehrere Bereiche der

fächerübergreifenden Kompetenzentwicklung (Demokratiebildung, kulturelle Bildung, Bil-

dung zur Akzeptanz von Vielfalt Gewaltprävention, Gesundheitsförderung) ab. Schwer-

punkt des Projekts ist die Bildungs- und Aufklärungsarbeit im Bereich sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt für Schüler*innen, Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte und pädagogi-

sche Fachkräfte im Land Brandenburg. Das Projekt besteht derzeit aus einer hauptamtli-

chen Projektkoordinatorin sowie aus einem Team von zehn ehrenamtlichen Referent*innen

an den Standorten Potsdam und Cottbus. Da es einen deutlichen Anstieg der Bildungs-

und Aufklärungsangebote an den Schulengibt, stößt das Projektbeieiner gleichbleibenden

Personalstruktur an seine Grenzen. Zudem sind mit der Coronapandemie neue Projektauf-

gaben entstanden, die eine moderate personelle Aufstockung des Projekts zusätzlich be-

gründen.

Die mit der Corona-Pandemie verhängten Eindämmungsverordnungen haben dazu ge-

führt, dass sich die ohnehin schon angespannte Lebenssituation bei vielen LSBTI*Q Men-

schen in Brandenburg verschärft haben. Die mit den Eindämmungsverordnungen verbun-

denen Rückzugsbewegungenpotenzierensoziale Problemlagen insbesonderefür Jugend-

liche im Coming-Out bzw. in der Transition. Social distancing kann sich, das zeigen Bera-

tungserfahrungen sehrdeutlich, hinsichtlich der Suizidalität bzw. selbstverletzender Ver-

haltungsweisen als Problem auswirken. Ängste und depressive Stimmungen werdenver-

stärkt. Phänomene, wie Isolation und Einsamkeit wirken sich dabei im ländlichen Raum

stärker aus als in urbanen Räumen Brandenburgs.    

-2.
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„Bildung unterm Regenbogen“ war und ist bei gleichbleibender Personalstruktur vor die

Aufgabe gestellt, digitale Formate zu entwickeln, um die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit

der Antidiskriminierungsarbeit für Schüler*innen, Lehrkräfte und Lehramtskandidat*innen

zu erhalten. Das Projekt bietet somit zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen digitale

Bildungsformate für Schüler*innen, Lehrkräfte und Referendare an. Regelmäßige Sprech-

zeiten werden zudem an zwei Brandenburger Schulen angeboten, um auf die sich ver-

schärfende Lebenssituation LSBTI*Q Jugendlicher reagieren und auch die steigenden Be-

ratungsbedarfe der Lehrkräfte vor Ort abdecken zu können.

Die Digitalisierung der Bildungsangebote sowie die Umsetzung dieser Sprechzeitenstellen

zusätzliche Projektaufgabe dar, die unter der gleichbleibenden Personalstruktur des Pro-

jekts nicht umzusetzensind.

Nebender bestehenden Projektkoordinationsstelle (TVL 10, Stufe 2) soll somit eine weitere

Mitarbeiterstelle (TVL 9, Stufe 2) eingerichtet werden. Dadurch wäre es möglich, das Pro-

jekt bedarfsgerecht auszubauen. Zudem mussein Anteil der geschäftsleitenden Aufgaben

im ZuwendungsvolumenBerücksichtigung finden. Die Berechnung der Ausgaben begrün-

det sich wie folgt:

Sachkosten: 19.000,00 €

Personalkosten: 101.334, 14 € Projektkoordination (1x TVL10, Stufe 2: 46.669,62 €)

Projektmitarbeiter*in (1x TVL 9, Stufe 2: 41.764,52 €)

Stellenanteil Geschäftsstelle (0,25 TVLE 9, Stufe 4: 12.900)

Aufwandsentschädigung

(50,- bei 46 Veranstaltungen im Jahr = 4.600 €)

Gesamtbedarf: 120.334,14 €
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Seite: . Kapitel:|0 5 300 7 Titel:!|n e u -

Zweckbestimmung: ErhebungderArbeitszeitbelastung für Lehrer im Land Branden-
burg

Stichwort: Lernrückständen schnellstmöglich begegnen und nachhaltig abbauen - Leh-
rerarbeitszeiten erfassen und Entlastungspotenzialidentifizieren

[Ansatz im Entwurf 2022 :

0€

Änderung(+J-):

+ 200.000 €

Ansatz neu:

200.000 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen) |

€

Verpflichtungsermachtigungen 2022 7

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neumit Falligkeiten:

€  
 

Eingegangen:tt.mm.jjj<einbraat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<Ausg.dat>
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Deckungbei:

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

39F. 05 020 TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm 200.000 €
»Aufholen nach Corona“
  

€

insgesamt: 200.000€|
    
  

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Veranschlagt für die konzeptionelle Vorbereitung, Begleitung und Evaluation.
 

Begründung:

Laut der repräsentativen Studie „Lehrerarbeit im Wandel“ (LaiW), deren Ergebnisse im
März 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, beklagen 66 % der bundesweit befragten
Gymnasiallehrer eine hohe bzw. zu hohe Arbeitsbelastung. Als Gründe hierfür wurden ins-
besondere das zunehmende Leistungsgefälle zwischen den Schülern einer Lerngruppe,
fehlende Erholungsmöglichkeiten während des Schulalltags und am Wochenende sowie —
erneut — das insgesamt zu hohe Arbeitspensum genannt, dassich in langen Arbeitszeiten
niederschlägt.
Da die Mindestanzahl an Teilnehmern im Falle Brandenburgs nicht erreicht worden war,
lassen sich für unser Bundesland aus dieser Erhebung keine eindeutigen Rückschlüsse
auf die Arbeits(zeit)belastung von Lehrern an brandenburgischen Gymnasienziehen.
Allerdings kann auch im Falle aller weiteren Lehrämter auf kein aktuelles und belastbares
Datenmaterial zu dieser Frage zurückgegriffen werden.

Die letzte Studie, die sich mit diesem Sachverhalt auseinandersetzte,liegt mit der Unter-

suchung Axel Gehrmanns immerhin 18 Jahre zurück. Damals wurde anhandeiner Stich-
probe von 881 befragten Lehrern eine Durchschnittsarbeitszeit von 44,5 Zeitstunden pro
Schulwoche errechnet. Dieser Durchschnittswert lässt allerdings die breite Palette zeitin-
tensiver Arbeiten außer Acht, die während der Ferien, an Wochenenden und auch an Fei-

ertagen verrichtet werden müssen. Eingedenk dieses Umstands und basierend auf dem
Zahlenmaterial Gehrmanns berechneten die Autoren der großangelegten Untersuchung
„Zeiterfassungsstudien zur Arbeitszeit von Lehrkräften in Deutschland“ (2018) für Branden-
burger Lehrer eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von insgesamt 47,5 Stunden.
Aus Berichten von Lehrern aller Schulformen im Land Brandenburg geht eindrücklich her-
vor, dass die ohnehin viel zu hohe Arbeitszeit und -belastung während des Lockdowns

sowie durch die einschneidenden Vorgaben der Eindämmungs- bzw. Umgangsverordnung
der Landesregierung nochmals deutlich angestiegen sind. Hinzu kommennundie Heraus-
forderungen, die mit dem Aufholen der massiven Lernrückstände sowie mit den psychoso-
zioemotionalen und depressiven Folgeschädenbei Schülern verbundensind und den vol-
len Einsatz der Lehrerpersönlichkeit fordern. Dadurch wird einer weiteren Entgrenzung der
Arbeitszeit Vorschub geleistet — mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und Moti-
vation der Lehrer, auf die Unterrichtsqualität, das Klassenklima sowie das Verhältnis zwi-
schen Lehrern undEltern.

Um einer drohenden Überlastung der Lehrer und damit des Schul- und Bildungssystems  



Landtag Brandenburg _ __

 

insgesamt entgegenzuwirken, ist die Durchführung einer repräsentativen Arbeitszeiterfas-
sungsstudie, die darüber hinaus den Schwerpunkt auf die Ursachenfür die individuell emp-
fundeneBelastungssituation legt, diese dokumentiert, um anschließend aus den Ergebnis-
sen endlich spürbare Entlastungsschritte abzuleiten, dringender denn je.

Diese Erhebungist mindestens über ein ganzes Schuljahr durchzuführen, um saisonalen
Schwankungen im Arbeitsaufwand Rechnungzu tragen und soll neben der reinen Schul-
zeitwoche ebenfalls die Arbeitszeit während der Ferien und Feiertage (Durchschnittswo-
che) berücksichtigen.
Einschlägige Einflussfaktoren, wie etwa Schulform, Fächerkombination, Klassenstärke
u.ä., sind hierbei ebenso zu berücksichtigen wie die Unterteilung der Arbeitszeit nach den
jeweils ausgeführten Tätigkeiten.
Über die Konzeption der Erhebung undalle weiteren Planungsschritte ist der zuständige
Ausschussfür Bildung, Jugend und Sport fortlaufend zu informieren.
Der Abschlussbericht nebst Handlungsempfehlungen ist den Ausschussmitgliedern spä-
testens im vierten Quartal 2023 vorzulegen.   
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Seite: Kapitel:|0 5 3000  Titeklne u
Zweckbestimmung: : Entgelte für Schulverwaltungsfachkräfte

   
 

 

 

Stichwort: Lernrückständen schnellstmöglich begegnen und nachhaltig abbauen — Mo-
dellprojekt Schulverwaltungsfachkräfte realisieren
 

 

[Ansatz im Entwurf 2022

0€
 

Änderung(+/-):

+ 10.000.000 €
 

 

 

 

 

 

 

Ansatz neu:

10.000.000 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen) |

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einor.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>
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Deckung bei:

  

Seite [Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

3gf. 05 020 TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm 10.000.000 €
„Aufholen nach Corona“

  

  

  €

insgesamt: 10.000.000 €
 

  
 

 

 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen)

Die veranschlagten Stellen und die entsprechenden Personalkostendienender Entlastung

der Lehrer von außerunterrichtlichen, nicht-pädagogischen Verwaltungsaufgaben. Die Per-

sonalstellen werdenals Stellenpool durch die Staatlichen Schulämter bewirtschaftet und

den Schulen — gaf. anteilig — zugewiesen.

Stellenübersicht:

  

 

 
 

EntgeltGr. _ 2022

_E8 1.180,00 _
Zusammen: 180,00

Begründung:

Bereits vor Corona beklagten Lehrer aller Schulformen eine kontinuierliche Zunahme der

Arbeitsbelastung. Allein unter den Gymnasiallehrern empfanden 66 % der rund 20.000

bundesweit befragten Gymnasiallehrer das Arbeitspensum als zu hoch. 90 % führten dies

auf eine fortlaufende Zunahme bürokratischer und administrativer Tätigkeiten zurück, wie

aus der Studie „Lehrerarbeit im Wandel“ (LaiW) des Instituts für Präventivmedizin an der

Universität Rostock hervorging. Daher forderte der Deutsche Philologenverband (DPhV)

die Politik bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung der Befragungsergebnisse am

05.03.2020 dazu auf, diese Mehrarbeit mittels Einstellung von Schulverwaltungsfachkräf-

ten abzusenken, um eine Überforderung der Lehrer und damit des Schulsystems zu ver-

hindern.

Während dieser Aufruf weitgehend ungehört verhallte, stieg die Arbeitsbelastung infolge

der Coronamaßnahmen nochmals massiv an. So geht aus einer repräsentativen Umfrage

des Forsa-Instituts, die im Dezember 2020 unmittelbar vor den neuerlichen Schulschlie-

ßungen durchgeführt worden war, hervor, dass 74 Prozent der befragten Lehrer das Ar-

beitspensumals zu hoch einschätzen und gleichzeitig 66 Prozent eine zunehmendeEnt-

grenzung vonArbeits- und Privatzeit registrieren.

Gleichzeitig ergeben sich im Zuge der Umsetzung der Coronamaßnahmenim Schul- und

Bildungsbereich insbesonderefür die Schulleitungen beträchtliche Mehrbelastungen: In ei-

ner aktuellen Studie der Universität Bielefeld („Belastungen und Beanspruchungen von

Schulleitungen während der Corona-Pandemie: Ergebnisse einer Online-Befragungin vier

Bundesländern“; Befragungszeitraum: 9. März bis 13. April 2021) klagten 30 bis 45% über  
 

Sn
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ein hohes Ausmaß an psychischer und physischer Erschöpfung, psychosomatischen Be-

schwerden, über sinkende Leistungsfähigkeit sowie eine wachsende Unzufriedenheit mit

ihrer derzeitigen Arbeitssituation.

Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Motivation, die Belastbarkeit sowie die

körperliche und psychische Gesundheit der Schulleiter, Konrektoren, Oberstufenkoordina-

toren und das Lehrerkollegium insgesamt.

Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen, mit denen sich Schul-

leitungen, Lehrer und das sonstige pädagogische Personalbei der Bewältigung der Schä-

den im Schul- und Bildungsbereich infolge der Coronamaßnahmenkonfrontiert sehen, ist

die Einstellung von vorerst 180 Schulverwaltungsfachkräften im Rahmeneines Modellpro-

jekts unumgänglich. Die veranschlagten Gesamtkosten ergebensich aus dem angenom-

menen Personalbedarf mit einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe E 8 (Stufe 2) zzgl.

eines angenommenenArbeitgeberanteils von 40% des Arbeitnehmerbruttolohns.

Das Schulpersonal mussrasch in die Lage versetzt werden, sich ganz auf das Lehren und

Erziehen sowie die Förderung jedes Kindes und jedes Jugendlichen konzentrieren zu kön-

nen.

Die Pädagogen im Land Brandenburg habenbei der Ausübungihrer anspruchsvollen Tä-
tigkeit ein Anrecht auf beste Arbeitsbedingungen, damit ihre Motivation und Gesundheit
langfristig erhalten bleiben.  
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Seite: 150 Kapitel:

 
05 321

 
Tite:|4 22 10
 

Richterinnen und Richter
Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,

  

Grundschullehrerjetzt unbefristet einstellen

Stichwort: Lernrückständen schnellstmöglich begegnen und nachhaltig abbauen,

 

Ansatz im Entwurf 2022

Änderung(+-):

 

Ansatz neu:

339.590.100 €

+7.000.000 €

346.590.100 €
 

 

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

 

 

 

  
\ €

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Ansatz im Entwurf: €

Änderung (+/-) mit Fälligkeiten: -

€

Ansatzneu mit Fälligkeiten: — |

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einor.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>
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Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

3gf. 05 020 TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm 7.000.000 €
„Aufholen nach Corona“

€

insgesamt: 7.000.000 €

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

2022

. EUR
1.  Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und 346.590.100

Leistungen

2; Aufwandsentschädigungen 0

_3. Sonstige Leistungen °

Summe 346.590.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2021 2022

[..] Le.) [...] [..] [..]
Lehrerin, Lehrer A13 gD 5.678,00 5.936,00
Zusammen: 6.970,00 7.234,00

(1

Begriindung der Anderungen im Stellenplan:

2022
Zugänge:

NeueStellen

258,00 A13gD Lehrerin, Lehrer

258,00 Zugänge neueStellen

258,00 Stellen Zugänge insgesamt

258,00 ~ Stellen Zugänge/Abgänge(-)

 

Begründung:

Im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona“ werden für die

Schuljahre 2020/2021 sowie 2021/2022 jeweils 200 VZE - befristet — eingestellt, um den

massiven Lernrückständeninfolge der Coronamaßnahmen von Bund und Land zu begeg-

nen. Bis heuteist völlig unklar, wie viele VZE davon auf Lehrer entfallen und wie viele auf

das sonstige pädagogische Personal. Ebenfalls unbekanntist, wie viele Personensich auf,

die ausgeschriebenen,befristeten Stellen bis heute überhaupt beworben haben.

Außerdemteilte die zuständige Ministerin in der 21. Sitzung des ABJS am 09.09.2021 mit,

dass die mehrfach angekündigten „multiprofessionellen Teams“ in der geplanten Form

nicht eingestellt werden. Diesist vor allem deshalb unverständlich, als die Coronamaßnah-

men, insbesondere die monatelangen Schulschließungen und der unzureichend organi-

sierte Fernunterricht, dem Lern- und Bildungserfolg der Grundschüler großen Schaden zu-

gefügt haben: Basale Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben und Rechnen, deren sicheres

Beherrschenfür den weiteren Bildungserfolg grundlegend sind, konnten nur unzureichend

vermittelt werden. Dem muss entschieden entgegengewirkt werden, um einen zügigen und   
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nachhaltigen Abbau der Lernrückstände in die Wege zuleiten. Dies lässt sich nicht mit

befristet eingestelltem Lehrpersonal bewältigen, das im Rahmen der Umsetzung desAkti-

onsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona“ rekrutiert werden soll. Stattdessen

muss der Primarbereich personell mit unbefristet eingestellten, grundständig ausgebilde-

ten Lehrern mit attraktiven Arbeitsbedingungenundeinerattraktiven Bezahlung noch deut-

licher aufgestockt werden.
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Änderungsantrag
AfD-Fraktion

Einzelplan 05 — Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

  
Seite: 150 Kapitel: 05 321 Titel:]4 22 10

Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,
Richterinnen und Richter

 
 

 

Stichwort: Lernrückständen schnellstmöglich begegnen und nachhaltig abbauen, För-
derschullehrer an Grundschulenjetzt unbefristet einstellen

[Ansatz im Entwurf 2022

339.590.100 €
 

Anderung(+/-):

+1.699.700 €

Ansatzneu:

341.289.800 €
 

Haushaltsvermerk: (Anderungen bitte unterstreichen)

 

 

  

 

— a €

|Verpflichtungsermächtigungen 2022 7

Ansatz im Entwurf: €

Änderung(+/-) mit Fälligkeiten:a

€

Ansatz neu mit Falligkeiten:

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einordat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<ausg.dat>
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Deckung bei: _

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

18 05 010 422 10 Bezüge und Nebenleistungen der 159.900 €
Beamtinnen und Beamten, Richte-
rinnen und Richter

60f. 05 050 TGr. 61 Landes-Kinder- und Jugendbeauf- 108.500 €
tragte/Landes-Kinder- und Jugend-
beauftragter (LKJB)

134 05 300 429 61 Personalausgaben für das „Refu- 787.500 €
gee Teachers Program“

137 05 300 684 65 Zuschüsse anfreie Träger 643.800 €

insgesamt: 1.699.700 €

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

2022
EUR

1. Dienstbeziige einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und 341.289.800

Leistungen

2. Aufwandsentschadigungen 0

3. Sonstige Leistungen 0

Summe ~ 341.289.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung _ BesGr. Lfb. BE _ 2021 2022

bal — (1 1] De [ol Ll
Förderschullehrerin, Förderschul- A13 gD 560,00 590,00

lehrer

Ll ee LJ a ee Lal Ea
Zusammen: 6.970,00 7.139,00

[.]

Begründung der Änderungenim Stellenplan:

2022

Zugänge:

NeueStellen

30,00 Ai3gD Förderschullehrerin, Förderschullehrer

133,00 A13gD Lehrerin, Lehrer

163,00 a “ Zugänge neueStellen
163,00 Stellen Zugänge insgesamt

163,00 “ Stellen Zugänge/Abgänge(-)

Begründung:

Im Rahmendes Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona“ werdenfür die

Schuljahre 2020/2021 sowie 2021/2022 jeweils 200 VZE - befristet — eingestellt, um den

massiven Lernrückständeninfolge der Coronamaßnahmenvon Bund und Land zu begeg-

nen. Bis heute ist völlig unklar, wie viele VZE davon auf Lehrer entfallen und wie viele auf

das sonstige pädagogische Personal. Ebenfalls unbekanntist, wie viele Personensich auf

die ausgeschriebenen,befristeten Stellen bis heute überhaupt beworbenhaben. 
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Außerdemteilte die zuständige Ministerin in der 21. Sitzung des ABJS am 09.09.2021 mit,

dass die mehrfach angekündigten „multiprofessionellen Teams“ in der geplanten Form

nicht kommenwerden. Diesist insbesondere deshalb unverständlich, als die Coronamaß-

nahmen, insbesondere die monatelangen Schulschließungen und der unzureichend orga-

nisierte Fernunterricht, dem Lern- und Bildungserfolg der Grundschüler großen Schaden

zugefügt haben: Basale Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben und Rechnen,deren sicheres

Beherrschenfür den weiteren Bildungserfolg grundlegendsind, konnten nur unzureichend

vermittelt werden. Dem mussentschieden entgegengewirkt werden, um einen zügigen und

nachhaltigen Abbau der Lernrückständein die Wege zuleiten. Gleichzeitig ist dringender

Handlungsbedarf bei der Bewältigung der psychosozialen Folgeschäden angezeigt. Diese

Herausforderungenlassensich nicht mit befristet eingestelltem Lehrpersonal bewältigen,

das im Rahmen der Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach

Corona“rekrutiert werdensoll. Stattdessen muss der Primarbereich personell mit unbefris-

tet eingestellten, grundständig ausgebildeten Förderschullehrern im Interesse der Kinder

deutlich aufgestockt werden.   
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Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 (HG 2022)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

seite: 170 Kapitel:|0 5 3 3 0 __ Titel]a 22100]
Zweckbestimmung: Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,
|Richterinnen und Richter _

Stichwort: Lernrückständen schnellstmöglich begegnen und nachhaltig abbauen, För-
derschullehrerjetzt unbefristet einstellen _

Ansatz im Entwurf 2022

59.192.900 €

Anderung(+/-):

+1.100.000 €

Ansatz neu: j

_ 60.292.900 €

[Haushaltsvermerk:(Änderungen bitte unterstreichen)

_ nu €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 :

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatzneu mit Fälligkeiten: 7 |

€ 
 

Eingegangen: tt.mm.jjjj<einbrdat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjj<ausg.dat>
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Deckungbei:

= a
 

 

      
 

 

 

 

  

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von |

3gf. 05 020 TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm| 1.100.000 €
„Aufholen nach Corona“

€

insgesamt: 1.100.000 €

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

2022

— — ZZ ——— _—EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und 60.292.900

Leistungen

2. Aufwandsentschädigungen 0

3. Sonstige Leistungen O°

Summe 60.292.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. _ 2021 2022

L-] fed [Ll [el [3
Förderschullehrerin, Förderschullehrer A13 gD 854,00 878,00

LJ [] L.] LJ LJ
Zusammen: 41.433,00 1.455,00

Ll

Begriindung der Anderungenim Stellenplan:

 

 

2022

Zugänge:

Sonstige Zugänge

24,00 _ . A13gD Förderschullehrerin, Förderschullehrer

24,00 | Zugängeneue Stellen

24,00 _ Stellen Zugänge insgesamt

24,00 Stellen Zugänge/Abgänge(-)

{G1

Begriindung:

Die Corona-Politik der Bundes- und der Landesregierung wurdevor allem auf dem Rücken

unserer Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien ausgetragen: Kontaktverbote,

Schulschließungen, massiver Unterrichtsausfall und ein völlig unzureichender „Fernunter-

richt“ haben das Schul- und Bildungssystem sowie die Entwicklungs- und Zukunftschancen

der Schüler dramatisch geschwächt. Die unmittelbaren Folgeschädensind bereits jetzt

alarmierend: Bei Kindern und Jugendlichenfindensich flächendeckend undaltersübergrei-

fend gewaltige Lernrückstände. Hiervon besonders betroffen sind Schüler in der Primar-

stufe, die die Grundfertigkeiten — das Lesen, Schreiben und Rechnen - nichtrichtig erler-

nen konnten. Deshalb hatte Arche-Chef Siggelkow bereits im Januar 2021 vor denfatalen

Spätfolgen der Coronamaßnahmengewarnt: „Wir gehen ganz stark davon aus, dasswirin

ein, zwei Jahren erleben werden, wie Drittklässler weder richtig lesen können noch die

Buchstaben oderdie Zahlen richtig kennen.“   
-2-
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Auchdie psychosozialen Schädeninfolge der Coronamaßnahmensind beunruhigend: Ca.

ein Drittel aller Kinder und Jugendlichenleidet unter depressiven Symptomen; Angst- und

Konzentrationsstörungen, emotional-soziale Auffälligkeiten, Selbstmordgedanken und

selbstverletzendes Verhalten haben massiv zugenommen.

Der dramatische Verlust an effektiver Lernzeit in Verbindung mit seelischen und physischen

Beeinträchtigungen werden, so schätzt dasIfo-Institut, zu einem Verlust an Lebenseinkom-

men von durchschnittlich 4,5 Prozent führen — wenn politisch nicht konsequent und ener-
gisch gegengesteuert wird.

Bei der Bewältigung dieser bildungspolitischen Herausforderung dürfen die Bedürfnisse

von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen, bildungsfernen Elternhäusern oder

von jenen, die sonderpädagogische Unterstützung benötigen, nicht weiter ignoriert werden.

Hatten es diese Schüler schon vor Corona schwer, drohen sie nun durcheinefalschebil-

dungspolitische Schwerpunktsetzung vollkommen abgehängt zu werden. Bereits heute ist

absehbar, dass der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf schulformübergreifend zu-

nehmen wird. Das Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona‘ist allerdings in

keiner Weise geeignet, diese Kinder und Jugendlichen im Land Brandenburg zu stärken,

die Lernrückstände abzubauen und die psychosozialen Probleme nachhaltig und zufrie-

denstellend zu lösen. Im Sinne einer vorausschauendenPolitik sollte bereits jetzt Vorsorge

getroffen werden, die Förderschulen in Erwartung steigender Schülerzahlen personell

durch grundständig ausgebildete Förderschullehrer aufzustocken und auszubauen.   
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[Seite: 185 Kapitel:|0 5 8 10 Titel:|6 84 6 0
Zweckbestimmung: Zuschüsse an laufende Zwecke an Vereine und Verbände
  

  

Stichwort: Mitgliedsbeiträge in Vereinen des Kinder- und Jugendsports übernehmen —
Familien entlasten — Bewegung & Gesundheit fördern

 
Ansatz im Entwurf 2022

18.804.000 €

Änderung(H/-):

+10.000.000 €
 

 

 

 

  

 

 

Ansatz neu:

28.804.000 €

Haushaltsvermerk: (Änderungenbitte unterstreichen)

€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 7

Ansatz im Entwurf: €

Anderung(+/-) mit Falligkeiten:

€

Ansatz neu mit Fälligkeiten:

€  
  

Eingegangen: tt.mm.jjj<einp.dat> / Ausgegeben: tt.mm.jjjjsAusg.dat>
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[Deckung bei:

Seite |Kapitel Titel Stichwort in Höhe von

3g. 05 020 : TGr. 75 Umsetzung des Aktionsprogramm 10.000.000 €
»Aufholen nach Corona" __|

€

insgesamt: | . | 10.000.000 €|
  

 

Erläuterungen: (Änderungenbitte unterstreichen)

Grundlage der Förderungist das Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg,insbe-

sondere die §§ 1, 3 und 8. Danach sind aus diesem Titel insbesondere vorgesehen:

1. Zuschüssefür die Entwicklung projektbezogener ProgrammedesFreizeit- und Breiten-

sports, des Sports für besondere Zielgruppen und für bedeutsameVeranstaltungen,

2. Förderung der Landesstützpunkte von den Landesfachverbänden im Bereich der Ta-
lententwicklung,

Unterhaltung des Olympiastützpunktes Brandenburg,

4. Allgemeine Vereinsförderung auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Landessport-
bundes Brandenburg e.V. (LSB),

Förderung des Behindertensports,

6. Landesseitige Übernahme der Mitgliedsbeiträge im Kinder- und Jugendsport für ein
Jahr.

2
a

Begründung:

Brandenburg verfügt über eine reiche Sport- und Vereinslandschaft. Diese bietet gerade

für Kinder und Jugendliche vielfältige Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen, Gemein-

schaftsgefühl zu erleben sowie Teamgeist und Bewusstsein für einen gesunden Lebens-

wandelzu entwickeln.

Im Zuge der Coronamaßnahmendes Bundes und der Landesregierung wurde die Aus-

übungsportlicher Aktivitäten, insbesondere im Hallen- und Mannschaftssport, monatelang

stark eingeschränkt, wenn nicht gänzlich untersagt.

Wie durch zahlreiche empirische Studien zweifelsfrei belegtist, leidet mittlerweile ein be-

trächtlicher Anteil der Kinder und Jugendlichen an Übergewicht durch ausgeprägten Be-

wegungsmangel, Konzentrationsstörungen durch übermäßigen Medienkonsum sowiealar-

mierenden Defiziten in der psychosozialen und/oder motorischen Entwicklung. Wie der

DAK-Jugendreport 2020 darlegte, der am 09.09.2021 veröffentlicht wurde, stiegen die

Krankenhausbehandlungen von Kindern mit der Diagnose „Adipositas“ um alarmierende

60 % im Vergleich zum Jahr 2019 an.

Gleichsam sehensich viele Mütter und Väter nicht nur infolge der Coronapolitik zunehmen-

denfinanziellen Belastungen ausgesetzt.

Durch die fehlende Planungssicherheit in den vergangenenanderthalb Jahren registrieren

die Vereine einen beträchtlichen Rückgang an Neuanmeldungen.

Auchdie Mitgliederzahlen insgesamtsind mittlerweile stark rückläufig: Aktuellen Angaben  
2.
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des Landessportbunds Brandenburg e.V. zufolge betrage der Mitgliederrückgang in der

Altersgruppederbis 6-Jährigen insgesamt 12 Prozent und 4,2 Prozentin der Altersgruppe

der 7- bis 14-Jährigen.

Um die Attraktivität des Veereinssports zu steigern, Familien finanziell spürbar zu entlasten

und die Coronafolgeschädennachhaltig abzumildern, ist es unumgänglich, die Vereinsbei-

träge im Kinder- und Jugendsport für Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahrfür

wenigstens ein Jahr lang seitens des Landes zu übernehmen.

Damit würde ebensoeine Forderung des Landessportbunds Brandenburg e.V. aufgegriffen

und umgesetzt, die im Rahmender19. Sitzung des Ausschussesfür Bildung, Jugend und

Sport am 03.06.2021 (TOP 1: „Fachgespräch mit der Brandenburgischen Sportjugend zur

aktuellen Situation im Kinder- und Jugendsport“) erhoben wurde und 10.000.000 € vorsah,

um die Mitgliedsbeiträge in Vereinen des Kinder- und Jugendsports für ein Jahr lang von-

seiten des Landes komplett zu übernehmen.Dieser Vorschlag wurde vom Sportpolitischen

Sprecher der SPD-Fraktion, Daniel Keller, im Brandenburger Landtag im Rahmen der

obengenannten Ausschusssitzung als „interessant“ und „überlegenswert“ begrüßt.   
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7. Wahlperiode

Stellungnahme

des Ausschussesfür Bildung, Jugend und Sport

an den Ausschussfür Haushalt und Finanzen

zu

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburgfür das
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 - HG 2022)
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4212 vom 15.09.2021

Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

in Verbindung damit:

Finanzplan des Landes Brandenburg 2021 bis 2025
Unterrichtung die Landesregierung - Drucksache 7/4213 vom 15.09.2021

und

Personalbedarfsplanung 2025 und ressortübergreifende Personalentwicklungs-

planung für die brandenburgische Landesverwaltung

Unterrichtung die Landesregierung - Drucksache 7/4214 vom 15.09.2021

Berichterstatterin: Abgeordnete Kristy Augustin (CDU)



Beschlussempfehlungen:

Der Ausschussfür Haushalt und Finanzen möge dem Landtag

1. die Annahme des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 2022 (Drucksache 7/4212) - Ein-
zelplan 05 - in unveränderter Fassung empfehlen;

2. empfehlen, den Finanzplan des Landes Brandenburg 2021 bis 2025 (Drucksa-
che 7/4213) zur Kenntnis zu nehmen;

3. empfehlen, die Personalbedarfsplanung 2025 und ressortübergreifende Personalent-
wicklungsplanung für die brandenburgische Landesverwaltung (Drucksache 7/4214)
zur Kenntnis zu nehmen.

Bericht

A. Allgemeines

Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haus-
haltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 -
HG 2022, Drucksache 7/4212), der Finanzplan des Landes Brandenburg 2021 bis 2025
(Drucksache 7/4213) sowie die Personalbedarfsplanung 2025 und ressortübergreifende
Personalentwicklungsplanung für die brandenburgische Landesverwaltung (Drucksache
7/4214) wurden durch den Landtag in seiner 51. Sitzung am 29. September 2021 zur fe-
derführenden Beratung an den Ausschussfür Haushalt und Finanzen und zur Mitberatung
an alle Fachausschüsse überwiesen.

B. Beratung

In seiner 22. Sitzung am 1. Oktober 2021 befasste sich der Ausschussfür Bildung, Jugend
und Sport informatorisch mit den Beratungsgegenständen. Die Mitglieder des Ausschus-

ses erhielten die Gelegenheit, insbesondere Fragen zu den einzelnen Kapiteln und Titeln
des Entwurfes des Einzelplanes 05 zu stellen sowie einzelne Positionen des Haushalts-
planes konkret zu hinterfragen.

Zu der abschließenden Beratungin der 23. Sitzung des Ausschussesfür Bildung, Jugend
und Sport am4. November 2021 lagen dem Ausschuss in der Reihenfolge deszeitlichen
Eingangs 34 Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen zum Entwurf des Haushaltsge-
setzes 2022 (Drucksache7/4212) vor, und zwar konkret

- 8 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE,
- 21 Änderungsanträge der AfD-Fraktion und ;
- 5 Anderungsantrage der Fraktion BVB / FREIE WAHLER.
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Die Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKEzielten unter anderem auffolgende Ände-
rungenab:

Beschaffung von Luftreinigern und Belüftungsanlagen zur flächendeckenden Aus-
stattung der Schulen und Kitas aus Landesmitteln
Verstetigung des Projekts der Schulgesundheitsfachkräfte
Elternbeitragsbefreiung für das vorletzte Kita-Jahr bereits ab dem Jahr 2022
Einführung einer Jugendpauschalefür örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Erhöhung derMittel für Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter
Stellenaufwuchs um eine/n Jugendbildungsreferent/in für alle 37 Mitgliedsorganisa-
tionen des Landesjugendrings

Die Änderungsanträge der AfD-Fraktion waren unter anderem auf folgende Änderungen
gerichtet:

Elternbeitragsbefreiung für das vorletzte Kita-Jahr bereits ab dem Jahr 2022
Schulische Förderprogramme während der Oster- und Sommerferien 2022
Einstellung von vorerst 180 Schulverwaltungsfachkräften im Rahmen eines Modell-
projekts
Erhöhung derMittel für die unbefristete Einstellung von Lehrkräften an Grundschu-
len sowie von Förderschullehrerinnen und -lehrern
Erhöhung der Mittel für den personellen Ausbau der schulpsychologischen Bera-
tungsstrukturen
Mehrere Anträge zu Einsparungen im Kapitel 05 010 des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport
Streichung sämtlicher Ausgaben im Zusammenhang mit der Landes-Kinder- und
Jugendbeauftragten
Streichung von Mitteln für das „Refugee Teachers Program“
Streichung von Mitteln zur Förderung von Grundkursen zum Erlernen der deut-
schen Sprachefür Flüchtlinge

Letztendlich begehrte die Fraktion BVB / FREIE WÄHLERmit ihren Änderungsanträgen
unter anderem die nachfolgenden Änderungen:

Elternbeitragsbefreiung für das vorletzte Kita-Jahr bereits ab dem Jahr 2022
Erhöhung der Mittel, um an jeder Grund-, Ober- und Gesamtschule sowie an jedem
Gymnasium Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter zur Verfügung zu stellen
Erhöhung derMittel für die Aus- und Fortbildung des Kita-Personals
Erhöhung derMittel zur Erweiterung des Kursangebotes zum Erlernen fachspezifi-
scher Deutschkenntnisse für Flüchtlinge

Hinsichtlich des Inhalts der Änderungsanträge im Einzelnen sowie deren Begründung wird
im Übrigen auf Anlage 1 verwiesen.

Der Ausschuss beriet die eingegangenen Änderungsanträge in der Reihenfolge der be-
troffenen Titel und Kapitel nach der Haushaltssystematik. Die jeweiligen Antragstellerinnen
erhielten die Gelegenheit, ihre Änderungsanträge einzubringen und mündlich zu begrün-
den. Daraufhin folgten nach Bedarf eine Diskussion im Ausschuss sowie die Abstimmung
zu den einzelnen Änderungsanträgen.

Im Rahmen der Abstimmung wurden sämtliche Änderungsanträge mehrheitlich abgelehnt.
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Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen können der Anlage 2 entnommenwerden.

Im Ergebnis seiner Beratungen beschloss der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
sodann mehrheitlich (6: 5:0), dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen die Annahme
des Einzelplans 05 zum Haushaltsgesetz 2022 in unveränderter Fassung zu empfehlen.

Hinsichtlich des Finanzplanes des Landes Brandenburg 2021 bis 2025 (Drucksache
7/4213) sowie der Personalbedarfsplanung 2025 und ressortübergreifenden Personalent-
wicklungsplanung für die brandenburgische Landesverwaltung (Drucksache 7/4214)
empfiehlt der Ausschussfür Bildung, Jugend und Sport die Kenntnisnahme.

foriAal

gez. Kristy Augustin
Berichterstatterin und Vorsitzende
des Ausschussesfür Bildung, Jugend und Sport

Anlagen _
Anlage 1: Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 05
Anlage 2: Tabellarische Übersicht der Änderungsanträge und Abstimmungsergebnisse


